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MICHAEL WÖRRLE

Epigraphische Forschungen zur Geschichte Lykiens VIII.
Ein ptolemäisches Prostagma aus Limyra über Mißstände beim

Steuereinzug

In der vierten Folge dieser Serie1 wurde ein vorder- und rückseitig mit Inschriften
versehener Mauerblock vorgestellt, der als Spolie in der byzantinischen Stadtmauer
Limyras verbaut war und seit seiner Bergung im Depot der Grabung aufbewahrt
wird. Steinbeschreibung und Maßangaben finden sich in der damaligen Publikation
der Seite A, wiederholt sei hier davon nur, daß der Block in der Höhe (51 cm) voll-
ständig erhalten, aber in der Länge (noch 165 cm) an einem Ende gebrochen ist. Auf
der Seite A fehlen deshalb rechts die Zeilenenden, auf der Seite B links die Zeilen-
anfänge. Die auch noch darüber hinaus sehr stark beschädigte Seite A trägt das Ende
eines Briefes, der von dem limyräischen Gemeinwesen der Pernitai handelt und
zweimal auf den Dynasten Perikles in einer Weise Bezug nimmt, die es nahelegt,
eine deutliche, aber doch nicht sehr lange zeitliche Distanz von dessen Ende etwa in
den 350er Jahren anzunehmen und an den Kontext eines neuen Herrschaftsbeginns
zu denken.2 Verfasser und Adressat waren natürlich in der üblichen Form im Brief-
eingang genannt, sind aber mit den Blöcken verschwunden, die einst über dem er-
haltenen vermauert waren und auf denen der Brief auch über mehr als einen hin-
aufgegangen sein kann. Daß das Schreiben an die Polis von Limyra gerichtet war, ist
naheliegend, von den in Frage kommenden Verfassern schien mir damals Ptole-
maios I. der spätestmögliche zu sein. Seine Herrschaft über Limyra muß vor 288/7
begonnen haben, da damals zwei seiner oåkonfimoi tá« xØra« von der Stadt geehrt

Jürgen Borchhardt und seinen beiden Nachfolgern in der Leitung der Limyra-Grabung, Thomas
Marksteiner und Martin Seyer, sei an dieser Stelle ebenso erneuter Dank gesagt wie den Heraus-
gebern des Chiron und ihren Beratern.

1 Chiron 21, 1991, 224–234 mit Taf. 4f.
2 Die Chronologie des Perikles von Limyra ist bekanntlich alles andere als klar, nicht zuletzt,

weil gerade der Text der Seite A unseres Mauerblockes dem Bild einer abrupten Eliminierung
wenig entspricht. Vgl. zuletzt N. Cau, Kadmos 42, 2003, 56 mit den Hinweisen auf P. Briant,
Histoire de l’Empire perse, 1996, 689–692; 1021–1023 und A. G. Keen, Dynastic Lycia, 1998,
148–170. Zeitliche Nähe zu und politische Distanz von Perikles ergeben sich ebenso wie die
Limyra beherrschende Position des Briefautors gleichzeitig daraus, daß dieser eine $pÌ Peri-
klwoy« õv« toÜ nÜn bestehende Lage für die Zukunft aufrechtzuerhalten verspricht.
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wurden.3 Diese Inschrift steht wiederum auf einem Mauerblock; seine sorgfältig ge-
glättete Rückseite ist zwar leer, nach Material, Maßen und Inhalt gehört er aber ver-
mutlich ebenfalls zu unserer Wand. Von zwei Seiten sicht- und beschreibbar sind
etwa Anten eines Tempels, für die die Anbringung stadtgeschichtlich relevanter In-
schriften mehrfach bezeugt ist. Es müßte sich um einen nicht notwendig besonders
zierlichen, vor 288/7 errichteten Bau gehandelt haben, doch führen diese Erwägun-
gen, so interessant sie für die Stadtentwicklung von Limyra wären, wohl schon zu
weit in die Spekulation hinein.4

Auf der Seite B (Abb. 1) des vorn und hinten beschriebenen Blockes stehen zwei
Textkolumnen, die eine zwischen etwa 6,5 und 12 cm breite, im Gegensatz zur Glätte
der übrigen Oberfläche durch grobe Meißelhiebe markierte Leerzone trennt. Deutli-
che Unterschiede in den Maßen und Formen der Buchstaben schließen es aus, daß wir
hier einen einzigen, über zwei Spalten laufenden Text vor uns haben. Es muß sich viel-
mehr um zwei verschiedene, auch zeitlich, wie wir in der nächsten Folge sehen wer-
den, ein ganzes Stück voneinander entfernte Dokumente handeln, von denen hier zu-
nächst das frühere rechte vorgestellt wird (Abb. 3). Seine Buchstaben (Abb. 2) sind bei
einem Zeilenabstand von etwa 1,5 cm zwischen 1,6 und 1,8 cm hoch und zeigen stili-
stisch noch die schnörkellose Steife, die das etwa den 320er Jahren angehörige Perni-
tai-Dekret,5 den erwähnten Brief auf der Seite A unseres Blockes und die Oikonomoi-
Ehrung von 288/7 miteinander verbindet. Das gilt auch von Einzelformen wie den ge-
genüber den anderen deutlich kleineren Rundbuchstaben, Theta mit Punkt, Ny und
Pi mit angehobener rechter Haste, wobei die Waagrechte des Pi nicht über die Senk-
rechten hinausreicht, Zeta mit senkrechtem Mittelstrich, Kappa mit häufig verkürzten
Schräghasten. Es gibt aber auch neue Elemente zu beobachten, von denen das meist
zeilenhohe Omega besonders auffällt; zu ihnen gehört auch die, wenngleich noch
nicht konsequente, Betonung der Strichenden durch Knötchen und kleine Apices.
Wenn man aus diesen formalen Charakteristika mit aller durch die geringe Zahl hel-
lenistischer Inschriften aus Limyra gebotenen Vorsicht einen Datierungsanhalt ent-
nehmen will, wird man auf jeden Fall an das 3. Jahrhundert v. Chr. denken und sich
einen nicht allzu großen zeitlichen Abstand von der Oikonomoi-Ehrung, mithin die

3 Wörrle, Chiron 7, 1977, 43–66 mit Taf. 1 (SEG 27, 929; Marek, I.Kaunos 53, N. [119]).
A. Meadows hat dagegen eine Spätdatierung, 249 unter Ptolemaios II., vorgeschlagen (in: III.
Likya Sempozyumu, 07–10 kasım 2005, Antalya, Sempozyum bildirleri [The IIIrd Symposium
on Lycia, 07–10 november 2005, Antalya, Symposium Proceedings], 2006, II 459–470; ZPE 166,
2008, 115–120), mit der ich mich auf dem Wiener Limyra-Kolloquium vom Herbst 2009 ausein-
andergesetzt habe (die Akten sind im Druck).

4 Zu Inschriften auf Tempelanten habe ich anläßlich der Publikation derer von Herakleia /
Latmos auch weitere Beispiele zusammengestellt (Chiron 18, 1988, 426; Chiron 20, 1990, 23). –
In den Akten des erwähnten Wiener Limyra-Kolloquiums werden Laurence Cavalier und
Thomas Marksteiner Reste eines Tempels vorstellen, der vielleicht für eine Zuweisung der
beiden Inschriftenblöcke in Frage kommen könnte.

5 Wörrle, am Anm. 1 a.O. 218–224.
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fortgeschrittene erste Hälfte des Jahrhunderts vorstellen, aber die frühere zweite kei-
neswegs ausschließen.

B II
[---------------------------------------------------------------------blˇ]-

1 ptesùai d[i@ tÌ toŒ]« mÍn $nt[iprˇssein (?) $gnooÜnta« (?) 2 vac.]
toŒ« dÍ gn[finta« t@] ònta ãn toÖ« diagrˇmm[asin $d›kv« (?) mÎ ãkti]-
ùwnai, toŒ« dÍ ƒ ti ©n a\toÖ« ãpwlùhi prˇss[ein kaÏ to÷tvn]

4 mhdem›an ãpistrofÎn poieÖsùai toŒ« oåkonfimoy«. [Prosákon]
oÛn ãstin Ém»« front›zein ¬na eå« tÌ loipÌn t@ mÍn p[ar’ Łmân]
filˇnùrvpa pˇnta g›nhtai taÖ« pfilesin kaÏ meùÍn par[@ tân]
kaùhkfitvn eåsprˇssvntai, oÅ dÍ paraba›nonte« toŒ« nfim[oy«]

8 kaÏ t@ diagrˇmmata kaÏ t’ ¡lla t@ Éf ’ Łmân ãpikexvrhmwna me[›zo]-
sin ãpitim›oi« perip›ptvsin, oÅ d’ ãpithdeifitatoi kaÏ met@ fylaká[«]
$postwllvntai prÌ« Łm»«, syntˇjai dÍ toÖ« oåkonfimoi«
kaÏ toŒ« ãpÏ tân ènân nfimoy« kaÏ t@ diagrˇmmata kaÏ t@ diorùØ-

12 mata ãktiùwnai Ykˇsth« Łmwra« prÌ tân logeythr›vn ãn ley-
kØmasin gegrammwna, pwmpein dÍ kaÏ prÌ« Łm»« t@ diorùØmata
„ ©n mwllvsin ãpÏ taÖ« ènaÖ« prokhr÷ssein trim‹nvi prfit[eron]
Ó kaù‹kein t@« prosfidoy« dioikeÖn. Ginwsùv oÛn oœtv«. vac. [vac.]

16 --- ca. 9 vac. --- 5E[toy]« ù́ – ca. 5 vac. – Perit›oy kd́ . [vac.]

… Schaden erleiden, weil die einen zuwiderhandeln aus Unwissenheit, die anderen
zwar wissen, was in den Diagrammata steht, !diese" aber rechtswidrig nicht aushän-
gen, wieder andere konfiszieren, was ihnen so in den Kopf kommt, und die Oikono-
moi sich darum überhaupt nicht kümmern. In Anbetracht dessen ist es angemessen,
daß ihr dafür sorgt, daß in Zukunft die von uns gewährten Wohltaten den Städten
vollständig zugute kommen und über die geschuldeten Abgaben hinaus nichts von ih-
nen erhoben wird,6 diejenigen, die die Gesetze, die Diagrammata und alle unsere son-
stigen Zugeständnisse mißachten, härter bestraft und die Schlimmsten sogar unter
Bewachung an uns überstellt werden. !Darüber hinaus ist es angemessen", daß ihr die

6 Der Parallelbeleg für meùwn, den E. Mayser, Grammatik der griechischen Papyri aus der
Ptolemäerzeit I 1, 21970, ausgemacht hat, steht in P.Lille 9, zu dem der Herausgeber, P. Jouguet,
bemerkt: «L’écriture est une cursive qui date du règne de Philadelphe», vgl. die lange Liste von
Schreibungen des H mit E bei S.-T. Teodorsson, The Phonology of the Ptolemaic Koine, 1977,
103–108 und ihre Bewertung als Reflex der Sprachentwicklung im Ägypten des 3. Jh.s, 216–218.
In SB 7267 ist proshkfitvn nicht zu proshkfintvn zu verbessern, sondern mit Mayser, a.O. I 2,
21938, 148 als Perfektform zu erklären. D. Kaltsas hat den Papyrus auf 184 datiert (P.Heid.
VIII, 2001, S. 6), die kaùhkfita des Fragments aus Limyra gehen ihm möglicherweise (s.u.)
fast ein Jahrhundert voraus. Ihre steuerrechtliche Bedeutung erhellt aus einem Staatspacht-
aufgebot der 220er Jahre v. Chr., das den Pächtern die Zahlung der kaù‹konte« $rgyrikoÏ ffiroi
auferlegt (P.Elephantine 14 [Wilcken, Chrest. 340; P. M. Meyer, Jurist. Papyri 57; A. S. Hunt –
C. C. Edgar, Select Papyri II, 1963, 233]).
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Oikonomoi damit beauftragt, die für die Staatspachten gültigen Gesetze, Diagram-
mata und Diorthomata täglich auf geweißten Holztafeln vor den Finanzkassen auszu-
stellen und uns die Diorthomata, die sie für die Staatspachten verlesen zu lassen be-
absichtigen, drei Monate vor dem Termin für die Besorgung der Staatseinkünfte
zuzusenden. Es soll also so gehandhabt werden. – 9. Jahr, 24. Peritios.

1. Chronologie

Die im Bezug auf seine Seite B rechte Nebenseite des Blockes ist zwischen den Zeilen 6
und 13 erhalten, die Kante aber, abnehmend, noch bis Z. 9 ausgebrochen, so daß vor
allem die Anfangszeilen der Inschrift, die ersten beiden zusätzlich in der Mitte, grö-
ßere Verluste aufweisen. Mit geringfügigen und weitgehend problemlosen Ergänzun-
gen ergibt sich ein fortlaufender Text ab dem Ende von Z. 4, wo wegen oÛn am Anfang
von Z. 5 ohnehin mit dem Beginn eines neuen Zusammenhangs zu rechnen ist. Der
Anfang des Textes stand offensichtlich oberhalb des erhaltenen Blockes, aber von sei-
nem Ende ist knapp über seiner wieder ziemlich ausgeschlagenen Unterkante noch
so viel erhalten, daß sich an dem Monatsnamen Per›tio« zweifelsfrei eine Datierung
erkennen läßt. Von ötoy« sind davon nach einem eindeutig leeren Zeilenanfang
noch der erste und der letzte Buchstabe im genau passenden Abstand erhalten. Darauf
folgt ein Rundbuchstabe, mit dem çgdfioy begonnen haben könnte, doch fügen sich
die scheinbar anschließenden Striche nirgends zu Buchstaben zusammen. Es dürfte
sich bei den Strichen also um Verletzungen der Steinoberfläche und bei dem Rund-
buchstaben um ein Zahlzeichen handeln, wobei Omikron = 70 nicht in Frage kommt,
weil Lykien in den 70er Jahren der Seleukidenära (242–233) fest in ptolemäischer
Hand war und seine Jahre, den Usancen des Ptolemäerreiches entsprechend, nach den
Regierungsjahren des aktuellen Königs zählte. Es bleibt dann nur Theta = 9, dem mit
Sicherheit keine Zehnerzahl vorausgegangen und fast ebenso sicher auch keine gefolgt
ist.7 Nimmt man den oben besprochenen paläographischen Befund hinzu, kommt
man mit dem Jahr 9 unter Ptolemaios II. auf 277/6, unter Ptolemaios III. auf 239/8.8

7 Die kaiserzeitliche Neuaufzeichnung eines xanthischen Dekrets von 256 v. Chr. (TAM II
262) gibt das Regierungsjahr des Ptolemaios II. mit ötoy« ù́ kaÏ ḱ  an. Ob die merkwürdige
Formulierung authentisch ist, darf man sich fragen, auf unserem Stein läßt sich nach ù kein ka›
finden.

8 Die sehr unsichere, aber doch als Möglichkeit wenigstens zu diskutierende Spur einer Senk-
rechten rechts von U könnte allenfalls Iota sein oder zu Kappa gehören. Für die Reihenfolge
Einer – Zehner ließe sich (da innerhalb des Textes, vielleicht aber gar nicht zu Recht: s.u.) auf die
Notierung des 25. Jahres des Ptolemaios II. mit eḱ  in Kol. 1, Z. 22 eines Wiener Papyrus mit zwei
Syrien betreffenden Erlassen (u. Anm. 29) verweisen. Ein Jahr 29 gäbe es nur bei Ptolemaios II.
(257/6, der Peritios würde in den Frühling 256 führen: Zu den Daten dieses Jahres P. W. Pest-
man, A Guide to the Zenon Archive, 1981, 226f.), mit 19 käme man für diesen auf 267/6 (mit
Peritios Anfang 256: Vgl. L. Koenen, Eine agonistische Inschrift aus Ägypten und frühptole-
mäische Königsfeste, 1977, Anhang II), für seinen Nachfolger auf 229/8 (mit Peritios im Som-
mer: Pestman, a.O. 258f.), was freilich paläographisch doch schon schwierig wäre.
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Zwischen beiden Regentschaften wird man die Entscheidung sicherheitshalber offen-
lassen, wenngleich – und bei dem neuen Text mit einigem Recht – die dicht dokumen-
tierte Aktivität des Philadelphos für die Ausgestaltung der ptolemäischen ‹Staats-
wirtschaft› und einige Indizien, auf die wir im Lauf der Kommentierung zu sprechen
kommen, dem ersteren einen gewissen Vorsprung verschaffen. Auf die Jahreszahl
folgte wieder Leerraum, ebenso nach dem Monat und der kaum auszumachenden,9
aber wohl doch vorhandenen Tageszahl.

Formal unterscheidet sich das so zurückgewonnene Datum konsequent von den
Königsjahrangaben, die im ptolemäischen Lykien und seinen Nachbarregionen über
Dekrete und Ehreninschriften mit stets ausgeschriebenen Jahres- und Tageszahlen ge-
setzt sind.10 Ebenso konsequent entspricht es aber, abgesehen von dem dort üblichen
Ersatz von ötoy« durch das Zeichen d , den Daten am Ende der mit wenigen Ausnah-
men auf Papyrus überlieferten «ordonnances» des Zweiten und Dritten Ptolemäers
wie ihrer Nachfolger.11 Für die Suche nach dem Urkundentyp, den das Fragment aus
Limyra in Lykien erstmals repräsentiert, sind wir damit auf einen aussichtsreichen
Weg gebracht. Bei mehrstelligen Zahlen stehen in den Datierungen der «ordonnan-
ces» die Zehner immer vor den Einern, was die Annahme eines Jahres 9 für unseren
Text so gut wie sicher macht. Er ist dann, wenn man ihn der Zeit des Ptolemaios II.
zurechnet, fast gleichzeitig mit Lissais12 Ehrung für Menekrates vom Artemisios des
Jahres 8,13 der Urkunde über den Verkauf eines Weinbergs an der Stelle des späteren
Stratonikeia in Karien14 und dem Dekret aus dem Hyperberetaios des Jahres 9, mit
dem Amyzon dem Kreter Margos, dem damaligen ptolemäischen Strategen von Ka-
rien, dankte.15 In der Zeit des Ptolemaios III. wären seine nächsten Nachbarn ein noch

9 Die besonders unsichere Einerstelle kann ebenso gut A wie D gewesen sein.
10 Den Anfang macht Limyra selbst mit ötoy« õktoy kaÏ triakostoÜ mhnÌ« D÷stroy in der

erwähnten (o. Anm. 3) Ehrung der beiden oåkonfimoi des Ptolemaios I. Es wäre ein Wunder,
wenn es keine Ausnahme gäbe: Amyzons Dekret für Margos (s.u. Anm. 15) mit ötoy« ù́ mhnÌ«
^°perbereta›oy unter Ptolemaios II.

11 Das Zitat spielt auf den Titel von M.-Th. Lengers Corpus des Ordonnances des Ptolé-
mées, 21980, an. Die Feststellung zu den Daten bestätigt sich bei der Durchsicht so leicht, daß Zi-
tate überflüssig sind.

12 Zum Ortsnamen W. Tietz, Der Golf von Fethiye, 2003, 166f.
13 TAM II 158. Über $nÎr $gaùÌ« Ên eå« tÌn dámon tÌn Lissatân hinaus erfahren wir nichts

über den Hintergrund.
14 SEG 15, 652 (L. Roberts Publikation findet sich wieder in seinen Opera Minora Selecta V,

1989, 449–464).
15 J. u. L. Robert, Fouilles d’Amyzon en Carie I, 1983, 118ff. N. 3. Die Begründung ($nÎr

kalÌ« kaÏ $gaùÌ« Ên kaÏ poiân pˇnta t@ symfwronta tâi d‹mvi kaÏ toÖ« ùeoÖ«) ist leider nur
ganz pauschal, der als Beweis noch angefügte Brief des Margos wäre für uns wohl ergiebiger ge-
wesen als das Dekret, ist aber nicht erhalten und folgte auf eine Inhaltsangabe, die uns mit dem
Textabbruch nach gegrammwnhn perÏ tân --- ebenfalls frustriert.



364 Michael Wörrle

unpubliziertes Dekret von Xanthos aus dem Jahr 8,16 vielleicht Araxas Dekret für
einen Rhodier, der sich um die Beziehungen der beiden Gemeinwesen Verdienste er-
worben hatte,17 und das für die ptolemäische Besteuerung Lykiens so einzigartig auf-
schlußreiche Dekret von Telmessos für Ptolemaios Lysimˇxoy aus dem Dystros des
7. Jahres.18

2. Charakter, Aufbau und Thema des fragmentarischen Textes

Das dem Datum voranstehende Dokument ist, wie sich aus Z. 5 ergibt, ein Schreiben
an eine Mehrzahl von Personen;19 die darin an diese gerichteten Wünsche oder An-
weisungen schließen dabei eine politische Gemeinde, eine Polis etwa vor allem, so-
gleich aus dem Kreis zu erwägender Adressaten aus. Der Verfasser kommt in den Z. 8,
10, 13 und wahrscheinlich auch schon 5 mit ŁmeÖ« in Sicht, eher Pluralis majestatis als
noch einmal eine Personengruppe. Dabei lassen besonders die Kontexte von Z. 5 und
8 wohl kaum jemand anderen als den König selbst zu.20 Als Brief müßte das Schrei-
ben, bei dem durch den Verlust des Anfangs schon auf diese formalen Fragen nur pre-
käre Antworten gegeben werden können, vor dem Datum mit dem Schlußgruß
örrvsùe enden. Der Anfang von Z. 16 war aber leer, und nach dem letzten lesbaren
Wort in Z. 15, wo der Platz (etwa 4 Buchstaben) für den Gruß ohnehin nicht ausge-

16 J. Bousquet, REG 101, 1988, 24 Anm. 10: «Un texte découvert en 1986 à Xanthos, daté de
la 8e année d’Évergète (239/8), nomme, après le prêtre d’Alexandre et des Adelphes et la cané-
phore d’Arsinoé: ãn dÍ Jˇnùvi ãpÏ Åerwv« toÜ prÌ pfilev« Pokomoy toÜ Aånwoy, mhnÌ« [pel-
la›oy.»

17 5Etoy« çgdfioy mhnÌ« Gorpia›oy: A. Maiuri, ASAA 8–9, 1925–6, 312–315. Ein Königs-
name ist nicht angegeben, Ptolemaios III. oder IV. stehen in der engeren Wahl: Wörrle, Stadt
und Fest im kaiserzeitlichen Kleinasien, 1988, 120.

18 TAM II 1, vgl. u. Anm. 95.
19 Auf ganz sicherem Grund steht man hier allerdings nicht: Im Lauf seines gleich zu bespre-

chenden Briefs an Apollonios wechselt Ptolemaios II., beim Chef die Administration mehr und
mehr mitdenkend, vom Singular in den Plural.

20 Selbst der Dioiket, wohl die nächstliegende Alternative, dürfte dadurch ausgeschlossen
sein. Ein Stratege wie Margos in Karien, dessen Brief an Amyzon leider verloren ist (vgl. o.
Anm. 15), erfüllte die Rangvoraussetzungen wohl schon nicht und kommt eher als Adressat in
Frage (vgl. u. Kap. 6). Über den Verfasser eines «Funktionärsbriefs» an Euromos (SEG 43, 705;
46, 1401) wissen wir nichts, aber bei den von der Stadt erstrebten filˇnùrvpa kann er nur seine
vorläufige Zustimmung (in Anlehnung an I.Iasos 3 und J. Ma, Antiochos III and the Cities of
Western Asia Minor, 22000, 340ff. N. 31 sollte man Z. 4 [… progegramm]wnvn durch [… syn-
kexvrhm]wnvn ersetzen) und sein Eintreten beim Dioiketen sowie wohl doch auch beim König
selbst anbieten. Umfassendere Entscheidungsbefugnisse demonstriert Tlepolemos 246 in den
Fragmenten seines Schreibens an Kildara (SEG 42, 994), doch sind es trotz seiner hohen, im ein-
zelnen nicht sicher bestimmbaren Position (vgl. besonders G. A. Lehmann, in: Th. Hantos –
ders. [ed.], Althistorisches Kolloquium aus Anlaß des 70. Geburtstags von Jochen Bleicken,
1998, 96–98 sowie u. Kap. 6) auch bei ihm eben nur vom König delegierte und mit Rückbezug
auf diesen bestätigte Befugnisse. Weil sie nicht zu den internen Akten der Verwaltung gehören,
können diese Briefe hier freilich grundsätzlich wenig weiterhelfen.
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reicht hätte, war anscheinend ebenfalls nichts mehr geschrieben. Zu vergleichen ist
hierzu P.Amh. 33,21 wo in den frühen 150er Jahren v. Chr. einer Petition an Ptole-
maios VI. und Kleopatra II. als Beweisstück ein Schreiben des Ptolemaios II. von 259
an Apollonios angefügt ist. Es beginnt mit der regulären Briefadresse (BasileŒ« Pto-
lemaÖo« [pollvn›vi xa›rein), hat aber ebenfalls keinen Schlußgruß vor dem am Ende
angegebenen Datum. Daß der König ausgerechnet in der Korrespondenz mit seinem
Dioiketen darauf verzichtet hätte, wird man freilich nicht annehmen wollen22 und
deshalb mit Kürzung bei der Abschrift rechnen, was auch bei der redaktionellen Vor-
bereitung der Inschrift in Limyra der Fall gewesen sein kann.23

Wo sich die Petenten des Amherst-Papyrus in ihrer Eingabe auf den Brief des Pto-
lemaios II. beziehen (Z. 17), bezeichnen sie ihn als prfistagma. Dasselbe kann man
an den Dossiers für den gerade erwähnten Nikanor und für die Einführung des Lao-
dikekultes24 unter Antiochos III. sowie für Aristolochos25 und neuerdings wieder für
Olympiodoros unter Seleukos IV.26 aus der seleukidischen Administration beobach-
ten27 und daraus folgern, daß der Unterschied zwischen prfistagma und ãpistol‹ gar
nicht auf der formalen Ebene zu liegen braucht, sondern eher durch den Inhalt, auch
durch die Position des Betrachters eines königlichen Schreibens bedingt sein kann:
Weil Briefe des Königs an seine Funktionäre Weisungen enthalten, sind sie eben auch

21 Von den späteren Ausgaben, unter denen C.Ord.Ptol. 23 hervorzuheben ist, bieten nur
Hunt – Edgar, Select Papyri 273 den vollen Text des Papyrus.

22 Vgl. nur den korrekten Schluß seiner Briefe C.Ord.Ptol. 17f.; 24.
23 Ganz ähnliche Freiheit hat man sich auch anderswo genommen: Im Nikanor-Dossier ver-

zichtet das Exemplar aus Balıkesir (SEG 37, 1010) sowohl beim Brief des Antiochos III. als auch
dem des Zeuxis auf den Schlußgruß, hat ihn aber beim ersten Begleitbrief, während das Exem-
plar aus Akşehir (SEG 54, 1353) ihn anscheinend immer wegläßt. Er fehlt auch in dem gleich zu
besprechenden Olympiodoros-Dossier.

24 Das Dossier ist in drei Exemplaren erhalten, von denen eines aus dem südwestlichen Phry-
gien und zwei aus Kermanshah und Nehavend im Iran stammen (vgl. zuletzt H. Müller, Chi-
ron 30, 2000, 527f.; 534f.; Ma, am Anm. 20 a.O. 354–356; die iranischen Exemplare auch bei
F. Canali de Rossi, Iscrizioni dello estremo oriente greco, 2004, 271f.; 277f.). Es besteht je-
weils aus einem bis auf die Namen der betroffenen Personen identischen Schreiben des Königs
an den regional zuständigen Statthalter und dessen die Weitergabe dokumentierendem Begleit-
brief an nachgeordnete Ausführungsverpflichtete. Während der König selbst sein Schreiben als
ãpistol‹ bezeichnet, ist es für die Statthalter stets ein prfistagma.

25 RC 45. Der als Werbung um die Kooperation der Stadt stilisierte Brief des Seleukos an sei-
nen Stadtkommandanten und Seleukeia in Pierien ist leider nicht ganz erhalten; das daraufhin
beschlossene Psephisma zitiert ihn zweimal als prfistagma.

26 H. M. Cotton – M. Wörrle, ZPE 159, 2007, 191–205 mit den weiteren Fragmenten, die
D. Gera, ZPE 169, 2009, 125–155 hinzugefügt hat, und C. P. Jones’ Lösung noch verbliebener
Textprobleme (ZPE 171, 2009, 100–104).

27 Auch Zeuxis und Heliodor bezeichnen die an sie gerichteten Schreiben Antiochos’ III.
und Seleukos’ IV. bei der Weitergabe an ihre Untergebenen als prostˇgmata, während Antio-
chos selbst von ãpistol‹ spricht, was Gera dann auch für Seleukos wiederhergestellt hat
(a.O. 138).
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prostˇgmata,28 frei von den pseudo-außenpolitischen Konventionen, die für die kö-
nigliche Korrespondenz mit den pseudo-autonomen Poleis im königlichen Machtbe-
reich eine ganz andere Tonlage vorschreiben. Daß dabei von einer starren Regel keine
Rede sein kann, ist der Aufmerksamkeit und Umsicht Holleaux’ natürlich nicht
entgangen, seinen ‹ptolemäischen› Beispielen ist hier vor allem der erste der beiden
Syrien betreffenden Erlasse aus der Zeit des Ptolemaios II. auf dem PER 24552 hinzu-
zufügen,29 weil auch dort auf königliche Anweisungen mit kaùfiti ãn tái par@ toÜ ba-
silwv« ãpistolái diasesˇfhtai Bezug genommen wird.30 Als Zusammenfassung
einer lebenslangen Beschäftigung mit dem ptolemäischen prfistagma mußte sich
Lenger für seine formale Definition mit der Konstruktion eines weitmaschigen Ra-
sters begnügen,31 in dem das neue Dokument aus Limyra seinen Platz als prfistagma
«épistolaire» finden könnte.

Wenn man mit J. Modrzejewski daran festhält, daß die mit Basilwv« pros-
tˇjanto« überschriebenen Zitate königlicher prostˇgmata einen eigenen «type non
épistolaire» repräsentieren,32 kann man den damit kontrastierenden Briefcharakter

28 Sie sind das auch für die ganz hohen Herren, die wie Zeuxis und Heliodor in nächster per-
sönlicher Nähe zum König und als ãpÏ tân pragmˇtvn an der obersten Spitze seiner gesamten
Administration stehen, so daß der von A. Bencivenni (Simblos 4, 2004, 164) in der Nachfolge
von M. Holleaux (BCH 57, 1933, 15–19 [Études d’épigraphie et d’histoire grecques III, 1942,
207–211]) unternommene Erklärungsversuch nicht greift. – Zu den hier ebenfalls zu bedenken-
den Anweisungen des Ptolemaios II. an Philokles und Bakchon s.u. Kap. 6.

29 C.Ord.Ptol. 21 (R. Scholl, Corpus der ptolemäischen Sklaventexte, 1990, 3 Kol. 1).
30 Die Forschung hält den Erlaß einhellig für ein königliches prfistagma und den zweimali-

gen Bezug auf den Aushang von tÌ prfistagma bei der Bestimmung von Fristen (Z. 2f.; 8) für
Selbstzitate. Die par@ toÜ basilwv« ãpistol‹ kann dann nur ein von dem sich auf sie berufen-
den prfistagma verschiedenes Schreiben gewesen sein, das unter dem Namen des Königs von
dem Hofpersonal verfaßt wurde, von dem gleich noch einmal die Rede sein muß.

31 C.Ord.Ptol. S. XXIII f. mit den Hinweisen auf Lengers frühere Arbeiten.
32 Zuletzt in: Mélanges d’histoire ancienne, Festschrift W. Seston, 1974, 370f. – Eine derart

überschriebene Anordnung von Ptolemaios IX. und Kleopatra Selene war einem Brief der bei-
den Könige an Kyrene zusammen mit Kopien einschlägiger Briefe an die Stadtkommandanten
angefügt und dabei ausdrücklich als prfistagma bezeichnet (ìn $pestˇlkamen toÖ« ãpÏ tân
pfilevn tetagmwnoi« ãpistolân kaÏ oí kekr›kamen ãxùeÖnai prostˇgmato« … $nt›grafa:
SEG 9, 5, Kol. 2 [C.Ord.Ptol. 45f.]). «L’ensemble du royaume» (Lenger in der Einleitung, vgl.
H. J. Wolff, Das Justizwesen der Ptolemäer, 1962, 170), an das sich das prfistagma gerichtet
habe, muß unter den historischen Umständen des Jahres 108 (zur Datierung und zur Identität
des Königspaares R. S. Bagnall, Phoenix 26, 1972, 364f.; A. Laronde, Cyrène et la Libye hel-
lénistique, 1987, 423 mit Anm. 62f.) auf die Kyrenaika beschränkt gewesen sein. Leider ist nur
der Anfang des prfistagma erhalten und die Frage, ob es ursprünglich ein Annex zu den Briefen
an die ãpÏ tân pfilevn tetagmwnoi war, so wenig zu entscheiden wie die nach einer möglichen re-
daktionellen Kürzung beim Herausarbeiten seiner gnØmh in Kyrene, auf die es den Königen al-
lein ankam. Soweit man überhaupt etwas sehen kann, scheinen die typologischen Unterschiede
zwischen den Fragmenten ptolemäischer prostˇgmata aus Limyra und Kyrene schwerer zu
wiegen als die Gemeinsamkeit ihrer epigraphischen Überlieferung und ihres außerägyptischen
Bezuges.
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des limyräischen Fragments an einem Formulierungsdetail noch verdeutlichen: Wäh-
rend hier die Androhung der königlichen Strafverhängung mit $postwllvntai prÌ«
Łm»« formuliert ist (Z. 9f.), kommt der König dort wie eine dritte Person ins Spiel.33

Angesichts schon unter Ptolemaios II. zu beobachtender Spuren von Ausformulie-
rung und Proklamation solcher prostˇgmata durch Hofpersonal34 erscheint das in
deren Kontext als konsequent, doch konnte schon Philadelphos auch selbst von seiner
Person in einem Brief-prfistagma abstrahieren, wo er für vakante staùmo› verfügt:
periwstvsan tâi basileÖ, um dann allerdings sogleich mit der Ausnahme, ã@n m‹ ti-
sin ŁmeÖ« ãp’ çnfimato« ãpiste›lvmen didfinai, wieder persönlich hervorzutreten.35

Statt den verbindlichen guten Wünschen steht am Schluß unseres Textes der
knappe Befehl ginwsùv oÛn oœtv«. Obwohl man in den erhaltenen Königsbriefen ver-
geblich nach einer genauen Parallele sucht, muß man ihn doch für einen integralen
Bestandteil des ursprünglichen Konzepts des Schreibens halten,36 weil diesem sonst
das Entscheidende, die Anordnung, auf die alle anderen Königsbriefe am Ende hin-
auslaufen, fehlte: Auf die bis Z. 4 reichende Beschreibung von Mißständen folgt zwar
bis Z. 15 die Zusammenstellung der zu ihrer Behebung geeigneten Maßnahmen, aber
diese werden zunächst nicht als Einfall und Wille des Königs, sondern als auch diesem
schon vorgegebenes moralisches Konsenspaket (dazu u. Kap. 7) präsentiert, dem er
erst mit dem Schlußsatz nach der konstatierten Störung wieder zur Wirkung ver-
hilft.37 Mehr als ein verbaler Anklang verbindet die beiden formelhaft kurzen Begleit-
briefe, in denen Ptolemaios II. seine im Anschluß an sie ausgeschriebenen pro-
grˇmmata über die Erfassung der Obstgärten, Weinberge und ihrer Erträge der
innerägyptischen Administration mit ãpimelÍ« oÛn ÉmÖn ginwsùv, ƒpv« ©n g›nhtai
kat@ taÜta / t@ gegrammwna zur Ausführung übergab,38 also vermutlich nicht mit
dem Dokument aus Limyra.

Erst gegen Ende des 2. Jahrhunderts beginnt g›gnesùai im Sprachgebrauch der pto-
lemäischen Hofkanzlei bei der Erledigung von Eingaben wieder eine Rolle zu spielen,

33 Für die Androhung des Königsgerichts (dazu noch u. Kap. 6) kann man auf perÏ a\tân Ç
basileŒ« diagnØsetai / kaÏ Ç basileŒ« perÏ a\toÜ diagnØsetai der beiden schon erwähnten Sy-
rienerlasse des Ptolemaios II. (C.Ord.Ptol. 21f.) und C.Ord.Ptol. 19 verweisen und zum Ver-
gleich C.Ord.Ptol. 10; 17; 25; 28 mit anderen Kontexten zitieren.

34 Vgl. Lengers Hinweise, C.Ord.Ptol. S. 15.
35 C.Ord.Ptol. 10.
36 Den Gedanken an einen zustimmenden Vermerk des Adressaten im Sinn der in den

‹covering letters› üblichen Loyalitätsbekundungen empfiehlt schon das Layout nicht, das zwi-
schen dioikeÖn und ginwsùv keinen, am Zeilen- und Textende dann aber sogleich einen großen
Freiraum läßt.

37 Dem Verfasser scheint die Idee bewußt und wichtig gewesen zu sein; er hat dafür die stili-
stische Schwerfälligkeit des zweimaligen oÛn in Kauf genommen.

38 C.Ord.Ptol. 36f. aus den ‹Revenue Laws›, ähnlich IGLS 7, 4028 mit Begleitbrief und
Épomnhmatismfi« eines spätseleukidischen Königs Antiochos (zur Datierung A. Baroni, in:
Studi ellenistici I, 1984, 140–148, gefolgt von B. Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic
and Roman Asia Minor, 2002, 77f.).
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deren Formelhaftigkeit schon P. Collomp aufgefallen ist.39 Es verweist dann am
Schluß kurzer, Erfüllung der Bitte mit ginwsùv oÛn kaùˇper $jioÜsin u.ä. anordnen-
der Begleitbriefe auf die im Anhang zitierte Enteuxis,40 kann aber die Zustimmung
des Königs auch in einer auf ginwsùv reduzierten Subskription unter der Eingabe no-
tieren.41 Auch das ist von dem Brieffragment aus Limyra weit entfernt, näher scheinen
ihm zwei dieser späten Dokumente zu stehen: Die griechische Version einer Asyliege-
währung durch Ptolemaios X. von 96 ist vielleicht ein durch redaktionelle Kürzung
seiner Anrede und Schlußformel beraubter Königsbrief, der die zunächst nur berich-
tete (prostetˇxamen) Entscheidung mit dem abschließenden ginwsùv oÛn $ko-
lo÷ùv« in Kraft setzt,42 und der unbekannte Theon, den 41 Kleopatra VII. zunächst
mit der Umsetzung ihrer Entscheidung (sie nennt sie später selbst prfistagma sŒn tâi
xrhmatismâi) zum Schutz alexandrinischer Landbesitzer beauftragte, erhielt diese
ebenfalls als Bericht mit dem abschließenden Zusatz geinwsùv oÛn $kolo÷ùv« kaÏ
prosekteù‹tv kat@ nomfin.43 Dasselbe gilt auch für die Mitteilung der Privilegien, die
dieselbe Königin Anfang 33 einem Römer unsicheren Namens gewährt hatte,
an einen Funktionär, dessen Name fast ganz verloren ist.44 Unter der Mitteilung steht
von anderer Hand, ob der Kleopatras selbst, ist nicht sicher,45 in einer neuen Zeile
ginwsùv{i}, und diese ‹Unterschriftsfunktion› mag mehr als zwei Jahrhunderte früher
auch ginwsùv oÛn oœtv« in dem Brieffragment von Limyra gehabt haben, dessen
handschriftliche Urfassung wir nicht kennen.

Die zerstörten Anfangszeilen unseres Fragments (0–4) enthalten den Abschluß der
Symptomanalyse und führen mitten hinein in den Gegenstand des Schreibens, Miß-
stände im Zuständigkeitsbereich von Oikonomoi,46 die dafür aber nicht als Täter zur

39 Recherches sur la chancellerie et la diplomatique des Lagides, 1926, 167–192, besonders
171f.

40 A. Bernand, La prose sur pièrre dans l’Égypte hellénistique et romaine, 1992, 24
(C.Ord.Ptol. 58) V (Kleopatra III. und Ptolemaios IX.: 117/5); C.Ord.Ptol. 62f. (UPZ 107f., Pto-
lemaios X. und Berenike III.: 99); La prose 45, Z. 1–10 (C.Ord.Ptol. 75, Kleopatra VII. und Kai-
sarion: 41).

41 La prose 37 (C.Ord.Ptol. 68); 39 (C.Ord.Ptol. 70, Ptolemaios XII. und Kleopatra VI.: 70
bzw. 69/8); La prose 42–44 (C.Ord.Ptol. 72, Berenike IV.: 57). Die erste und letzte dieser Sub-
skriptionen sind, den Petitionen entsprechend, an die zuständigen Strategen gerichtet. Ein Son-
derfall ist die ausformulierte, mit ginwsùv als Schlußzusatz versehene Subskription La prose 36
(C.Ord.Ptol. 67) des Ptolemaios XII. von 75.

42 La prose 30 (C.Ord.Ptol. 64).
43 La prose 45, Z. 11ff. (C.Ord.Ptol. 76) mit dem Kommentar J. Bingens, CE 70, 1995, 206–222.
44 P.Bingen 45 mit den Korrekturen von P. van Minnen, AncSoc 30, 2000, 29–34; AfP 47,

2001, 74–80. Zum Namen des Begünstigten s. die Zweifel von K. Zimmermann, ZPE 138, 2002,
133–135 an der Lesung van Minnens.

45 Vgl. F. Morellis (CE 77, 2002, 314f.) Vorbehalte gegen die anfängliche Authentizitätseu-
phorie.

46 Da die Einzelheiten der Zustandsbeschreibung aus den Sanierungsmaßnahmen rekonstru-
iert werden müssen, betrachten wir diese besser vorweg und kommen erst am Ende auf die Dar-
stellung der Ausgangslage zurück (u. Kap. 7).
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Rechenschaft gezogen, sondern wegen der Vernachlässigung ihrer Aufsichtspflicht ge-
rügt (Z. 4), an die Einhaltung bestehender Vorschriften erinnert und nun auch ihrer-
seits verschärfter Kontrolle unterstellt werden. Nicht die Oikonomoi selbst sind aber
die Adressaten des Briefes. Der König wendet sich damit vielmehr an ihre Vorgesetz-
ten mit dem Auftrag, die Ordnungsvorstellungen, die er in den Z. 4–7 zunächst für
sie als konstitutive Bestandteile des politisch-moralischen Gesamtkonzepts seines Re-
gierens entwickelt, an die Oikonomoi, umgesetzt in konkrete Dienstanweisungen,
weiterzugeben. Von der vierstufigen Hierarchie, die hier sichtbar wird, muß uns zu-
erst die unterste Ebene beschäftigen, weil dort die Fakten geschaffen wurden, die der
König an der Spitze als systemschädigende und sein Eingreifen erfordernde Unrechts-
tatbestände wahrnahm.

3. Verwaltungsrechtliche Grundlagen der Besteuerung Lykiens

Das bei der Suche nach dem Gegenstand des Schreibens entscheidende Stichwort,
èna›, taucht erst gegen Ende des Textes auf (Z. 11; 14), was natürlich an dessen frag-
mentarischem Erhaltungszustand liegt. Mit diesen èna› sind wir im zentralen Bereich
der ptolemäischen Staatswirtschaft, in der Steuern, Abgaben und Monopole zwar in
der für die griechische Staatspacht allgemein üblichen Weise öffentlich gegen Höchst-
gebot an telânai oder, mit den Formulierungsvarianten der ‹Revenue Laws›, priˇme-
noi, łgorakfite«, dioikoÜnte«, öxonte« tÎn èn‹n versteigert wurden, die Bewirtschaf-
tung der Steuern dann aber deren Pächtern nicht in der herkömmlichen Eigenregie
überlassen blieb, sondern in einer spezifischen, sehr engen und kontinuierlichen Ko-
operation von Pächtern und königlichen Funktionären erfolgte,47 die auch Bingen
wieder als Amalgam ägyptischer Traditionen und griechischer Konzepte in der ptole-
mäischen Administration versteht.48 Unter den einschlägigen Dokumenten fällt hier
die Ausschreibung sämtlicher (prÌ« gen‹mata wie prÌ« $rg÷rion dioiko÷menai) èna›
des Oxyrhynchites vermutlich zu Anfang der Regierung des Ptolemaios V. für das Fi-
nanzjahr 203/2 ins Auge, weil dort gleich im Eingang die potentiellen Pächter darauf
verpflichtet werden, kat@ toŒ« nfimoy« kaÏ t@ diagrˇmmata kaÏ t@ prostˇgmata kaÏ
t@ diorùØmata, wie sie ãf ’ Ykˇsth« èná« bestehen, tätig zu werden.49 Genau diese

47 Zum Grundsätzlichen sei verwiesen auf die Zusammenfassungen von C. Préaux, L’éco-
nomie royale des Lagides, 1939, 450–459 mit ihrer Würdigung der grundlegenden Forschungen
von U. Wilcken und M. Rostovtzeff sowie neuerdings W. Habermann – B. Tenger, in:
B. Schefold (ed.), Wirtschaftssysteme im historischen Vergleich, 2004, 271–333 und, in aller
Kürze, W. Clarysse – D. J. Thompson, Counting the People in Hellenistic Egypt II, 2006,
60–62.

48 Le Papyrus Revenue Laws – Tradition grecque et adaptation hellénistique, 1978, 13–17.
49 UPZ 112. Das umfangreiche Dokument beginnt mit dem eigentlichen Aufgebot, in dem

sich Z. 5ff. die zitierte Passage mit den Rechtsgrundlagen der Pacht findet. Bei dem ungenannten
Verfasser hat Wilcken in seinem noch immer maßgeblichen Kommentar die Wahl zwischen
dem König und dem Dioiketen noch offengelassen, inzwischen gilt allgemein, wenigstens pro
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Reihung von gesetzlichen Grundlagen und daraus entwickelten verwaltungsrechtli-
chen Vorschriften nimmt das Dokument aus Limyra jetzt um einige Jahrzehnte vor-
aus, wieder für èna›, aber in seiner Perspektive nicht solche des ägyptischen Kern-
lands der ptolemäischen Herrschaft, sondern ihrer lykischen ‹Provinz›. Es fehlen nur
die prostˇgmata, die vermutlich zur Zeit unseres Schreibens erst dabei waren, zu
einer verfahrensrelevanten Menge heranzuwachsen, und von denen es vielleicht selbst
eines der frühesten war. Beliebig scheint die Zusammenstellung jedenfalls nicht gewe-
sen zu sein: 217 wies Ptolemaios IV. einen Agoranomen an, die Erneuerung eines Dar-
lehensvertrags kat@ toŒ« nfimoy« kaÏ t@ diagrˇmmata kaÏ t@ prostˇgmata zu akzep-
tieren.50 DiorùØmata waren hier, fern vom Kontext der Staatspacht (s.u.), nicht
relevant und fehlen in der Reihe diesmal mit gutem Grund. G. Flores These, daß in
diesen Fällen einfach aufs Geratewohl alle möglichen Rechtsquellen zusammengefaßt
seien,51 wird dadurch eher nicht nahegelegt.

Möglicherweise geht der limyräische Königsbrief sogar den beiden prostˇgmata
für Syrien von 260 und den ‹Revenue Laws› mit ihrem Terminus post quem 259 vor-
aus. Der letztere Papyrus, auf dessen kompilatorischen Charakter Bingen noch ein-
mal nachdrücklich und mit den nötigen Konsequenzen aufmerksam gemacht hat, ist
bekanntlich unsere wichtigste und detailreichste Quelle für die Staatspacht im Ägyp-
ten des Ptolemaios II. Den Zugang zum Verständnis seines ersten Teils (Kol. 1–22) er-
schweren besonders zahlreiche und große Lücken, doch scheint er nicht das Rahmen-
gesetz für das Steuerwesen zu sein, für den man ihn früher gehalten hat,52 sondern
eher eine Zusammenstellung von Auszügen aus gesetzlichen Regelungen über allge-
mein relevante Einzelfragen der Steuerpacht. Unter deren Rückverweisen auf nfimoi53

ist der zweimalige auf nfimoi telvniko› im Schlußabschnitt (Kol. 21f.) über Wider-
spruchsfristen für uns ebenso interessant wie die Bezugnahme auf den nfimo« ãpÏ tá«
misùØsev« zur Frage der Vollstreckbarkeit in die Person im zweiten der syrischen

forma, der König als Autor des Aufgebots, was sich in unserem Fragment aus Limyra durch sei-
nen Wunsch nach persönlicher Kontrolle (Z. 13ff., s.u. Kap. 6) bestätigt. Von Z. 14 an folgt in
UPZ 112 eine lange Reihe von Einzelvorschriften über Sicherheitsleistungen im Zusammenhang
mit der Versteigerung der èna› sowie die Erhebung, Abrechnung und Ablieferung der Abgaben,
die sich gut als Zitate aus den einschlägigen Rechtsquellen verstehen lassen. Die erwähnte Ge-
genüberstellung von Geld- und Naturalabgaben findet sich dort Kol. 4, Z. 15ff.; Kol. 5, Z. 16ff.

50 P.Enteuxis 15.
51 In: Scritti in onore di S. Pugliatti V, 1978, 277.
52 Bingen, a.O. 12f., vgl. J. F. Oates, The Ptolemaic Basilikos Grammateus, 1995, 62. Wenn

Bingen eine Seite vorher diesen Eingangsteil dann doch als nfimo« bezeichnet, zeigt das die
ganze Schwierigkeit der Kategorisierung.

53 Es müssen königliche nfimoi gemeint sein. In der Rechtsnormenhierarchie des P.Gurob 2
(Select Papyri 256; CPJ 19) von 226 stehen den basilwv« Ptolema›oy diagrˇmmata die politi-
koÏ nfimoi nach. Sie kommen hier, was immer darunter genau zu verstehen sein mag (vgl. H. J.
Wolff, Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens I, 2002, 55–58 mit dem Rückblick auf die
kontroverse Forschungsdiskussion), nicht in Betracht (vgl. R. Taubenschlag, The Law of Gre-
co-Roman Egypt in the Light of the Papyri, 21955, 10).
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prostˇgmata, das der Versklavung der einheimischen Bevölkerung Einhalt gebieten
sollte.54 Gleichartige, gewiß noch viele weitere Themen regelnde Gesetze muß zum
Stichwort nfimoi nämlich auch der Verfasser des Schreibens aus Limyra vor Augen ge-
habt haben. Die generelle Sorge, daß die Eintreibung der Steuern im Rahmen der
nfimoi erfolgen müsse, teilen die ‹Revenue Laws› mit ihm. Sie schärfen das (vielleicht
nur uns) selbstverständlich Erscheinende in einem Paragraphen unter dem Titel
pr»ji« telân (Kol. 15) mit prasswsùvsan toŒ« ÉpoteleÖ« … ãk tân nfimvn (leider ist
auch hier der Text lückenhaft) eigens ein. Wenn es konkrete Gesetze sind, müssen es
auch hier königliche sein. Die Lykier dürften kaum in dem Zustand völliger Gesetzlo-
sigkeit unter die ptolemäische Herrschaft gekommen sein, den ihnen Aristoteles atte-
stiert haben soll, auch nicht ohne Erfahrung mit Abgaben, deren Administration in
den Gesetzen ihrer inzwischen immer mehr hellenisierten Städte Spuren hinterlassen
haben muß.55 Anknüpfung an bestehende administrative Strukturen muß es bei der
Implantation der ptolemäischen Herrschaft gegeben haben, und eine gewisse Akzep-
tanz der Vergangenheit scheint sich in dem eingangs (Anm. 1) erwähnten Brief, viel-
leicht des Ptolemaios I., an Limyra anzudeuten. Wir wissen von all dem so gut wie
nichts und dürfen deshalb nicht ausschließen, daß die nfimoi an der Spitze der vier
Grundlagen der Bewirtschaftung der ptolemäischen Provinz Lykien in dem neuen
Schreiben Gesetze der lykischen Poleis sind. Die ägyptischen Parallelen scheinen aber
doch eher gegen diese Lösung zu sprechen.

Auch wenn königliche Gesetze gemeint sind,56 liefert unser neues Dokument frei-
lich nicht den authentischen und vollständigen ptolemäischen nfimo«, mit dessen
Hilfe es endlich möglich wäre, einer sauberen Scheidung von diˇgramma und nfimo«
näherzukommen. Die Communis opinio der Forschung läuft auf eine Vermischung
beider hinaus, mit dem Ergebnis, daß das diˇgramma das eigentliche Werkzeug der
ptolemäischen Rechtssetzung im 3. Jahrhundert und ganz besonders eben für Ptole-
maios II. gewesen sei.57 Für den König, der unseren Brief geschrieben hat, scheint es

54 O. Anm. 29 Kol. 2, Z. 57ff. Das isolierte Auftreten des Begriffs nfimo« ãpÏ tá« misùØsev«
verhindert sein genaues Verständnis. Eher als mit dem nfimo« tá« èná« zu identifizieren (F.
Schwind, Zur Frage der Publikation im Römischen Recht, 21973, 111; Bagnall, The Admini-
stration of the Ptolemaic Possessions Outside Egypt, 1976, 19) ist er davon wohl als Regelung
über Pacht von Königsland klar abzusetzen (B.-J. Müller, Ptolemaeus II. Philadelphus als Ge-
setzgeber, Diss. Köln 1968, 72f.).

55 Arist. fgm. 611, 43 Rose (L÷kioi diágon l>ste÷onte«, nfimoi« dÍ o\ xrântai $ll’ öùesi)
mit dem Wenigen, was wir sonst über administrative Strukturen im nachdynastenzeitlichen Ly-
kien wissen: M. Domingo Gygax, Untersuchungen zu den lykischen Gemeinwesen in klassi-
scher und hellenistischer Zeit, 2001, 92–122.

56 Auch, sogar gerade, «dans le sens fort de règle juridique que distingue de la loi le seul fait de
n’être pas l’émanation directe du pouvoir législatif de l’État» kann es sich bei den nfimoi hier nicht
um die «coutume» handeln, mit der Modrzejewski den Ausweg aus der Aporie sucht (beson-
ders in: Essays in Honor of C. B. Welles, 1966, 151–156).

57 Bei aller Schwierigkeit ihrer Durchführung mit der noch verfügbaren Dokumentation ist
die Scheidung von nfimoi und diagrˇmmata 1927 für Wilcken im Kommentar zu UPZ 112
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aber ganz im Gegenteil – noch? – einen selbstverständlichen Unterschied und wohl
auch eine eindeutige Hierarchie gegeben zu haben, in der dem nfimo« der Vorrang zu-
kam. Es wird nicht ohne weiteres möglich sein, daraus ein Indiz für eine frühe Datie-
rung zu ziehen, aber die Beobachtung bestätigt sich an einer Passage der ‹Revenue
Laws›, die die Grundlagen einer nicht näher identifizierbaren Hafenabgabe im Ç tá«
èná« nfimo« sieht, nicht allein wie bei der 240 in Telmessos für landwirtschaftliche
Naturalabgaben wieder zur Geltung gebrachten dekˇth,58 sondern ergänzt durch
weitere, hier mit dem untechnischen prfigramma zusammengefaßte Bestimmun-
gen,59 deren Nachrangigkeit bei aller Zerstörung aus der Formulierung noch klar
hervorgeht: kaÏ ãˇn ti prfigramma [perÏ tân sygkyrfintv]n taÖ« ènaÖ« gwnhtai
gegra[mmwnon].60

Unter diesen nachrangigen Verordnungen müssen die diagrˇmmata von besonde-
rer Bedeutung gewesen sein.61 Wo auf die Normen, die in ihnen formuliert waren, zu-
rückgegriffen wird,62 erscheinen sie im Umfeld der ptolemäischen Staatspacht, auf die
sich der Blick im Kontext dieser Publikation bewußt beschränkt,63 eher als Träger von

(S. 510) noch eine ebenso selbstverständliche Forderung gewesen wie 1938 für E. Bikerman
(RPh 12, 300–311), und an einem «formellen Unterschied» wollte auch E. Seidl (Ptolemäische
Rechtsgeschichte, 21962, 15) trotz des Fehlens eines «faßbaren juristischen Unterschieds» fest-
halten. Die Vorläufer seiner Ansicht, «es gebe also keinen formellen oder materiellen Unter-
schied zwischen nfimo« und diˇgramma», nach C. B. Welles (AJA 42, 1938, 245–260) Lenger
und Modrzejewski, referiert B.-J. Müller, am Anm. 54 a.O. 10–14. Danach hat Modrze-
jewski die Theorie weiter verschärft, dabei den frühen Untergang des nfimo« konstatiert und mit
einem Konzept der hellenistischen Monarchie begründet, wonach «le roi, qui est avant tout un
commandant et un chef victorieux, ne «légifère» pas mais «ordonne»: ses lois sont des «ordres»,
prostˇgmata, ou des «règlements», diagrˇmmata» (am Anm. 32 a.O. 365–380). Daß sich der
königliche Verfasser des Schreibens aus Limyra gerade nicht in diesem Licht zeigen wollte, liegt
allerdings auf der Hand.

58 TAM II 1, vgl. u. Anm. 95.
59 Vgl. nur das Begleitschreiben des Ptolemaios II. zu seiner Anforderung einer wohl nur er-

gänzenden Ertragsdeklaration über Obstgärten im Rahmen der Einführung der Apomoira zu-
gunsten des Arsinoe-Kultes, vermutlich ein diˇgramma, das der König als prfigramma bezeichnet:
Rev.Laws, Kol. 37 mit Préaux, am Anm. 47 a.O. 172f., zum Begriff besonders Lenger, a.O. XXI.

60 Kol. 9 mit den Überlegungen Bingens, a.O. Es handelt sich nicht um «l’annonce de la
vente et le cahier des charges» und auch nicht um Aushang während der Aufgebotsfrist (Pré-
aux, a.O. 451), sondern um die dauerhafte Publikation der einschlägigen Rechts- und Verwal-
tungsgrundlagen nach erfolgtem Zuschlag durch die damit in den Besitz der Abgabe eingetrete-
nen Neupächter.

61 Ein vorzügliches Resümée der gesamten Forschung zu diesem schwierigen Thema verdan-
ken wir A. Bencivenni, Progetti di riforme costituzionali, 2003, 115–129.

62 Kol. 23–35 der Rev.Laws stammen möglicherweise von der Ausschreibung der Apomoira
für das Jahr 27 des Ptolemaios II. Alle erhaltenen Rückverweise richten sich hier auf den nfimo«:
Kol. 25; 26; 29; 30.

63 Von der vielfältigen Verwendbarkeit des diˇgramma geben die thematischen Übersichten
von Flore (am Anm. 51 a.O. 263–271) und Modrzejewski (am Anm. 32 a.O. 369f.) einen
Eindruck. Die «diagrˇmmata fiscali» sind Flores neunte, Modrzejewskis erste Gruppe.
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Ausführungsverordnungen, mit denen nfimoi in Verwaltungsakte umgesetzt wurden.
So waren im Rahmen des Ölmonopols der Geldwert der Naturalien durch diˇgramma
festgelegt und aktualisiert,64 die Flächen für ihren Anbau bestimmt,65 der End-
verkaufspreis der Ölprodukte geregelt.66 Entsprechende Daten, Produktionsmenge,
Qualität, Preise, bestimmten diagrˇmmata für die ebenfalls staatlich monopolisierte
Textilproduktion.67 Das Alexandreia zustehende Getreide war in einem diˇgramma
quantifiziert;68 der Geldwert und die Qualität des als Pacht und Steuer abzuliefernden
sÖto« standen ãk toÜ diagrˇmmato« fest;69 ein diˇgramma regelte das Überbietungs-
verfahren, mit dem man eine Staatspacht noch 10 Tage nach dem Zuschlag an sich
bringen konnte;70 und für die im ptolemäischen Syrien eingeführte Viehsteuer waren
Strafbeträge, Zwangsvollstreckungsmodalitäten und Delatorenprämie wieder in
einem diˇgramma nachzulesen.71 Man wird aus den wenigen einschlägigen Verweisen
schließen dürfen, daß die Hauptmasse der Reglements für die ptolemäische Staats-
wirtschaft in einer Vielzahl von diagrˇmmata stand, deren Textmenge, wie der heutige
Blick in eine beliebige juristische Handbibliothek nahelegt, die der Gesetze schon
damals um ein Mehrfaches übertroffen haben wird. Die Zitate, aus denen wir diese
diagrˇmmata immer nur ausschnittweise kennen, lassen sie allerdings niemals als
den Urkundentyp sichtbar werden, der sie doch gewesen sein müssen.72 In solchen
diagrˇmmata begegnete der lykische Steuerzahler seinen Abgabepflichten im Alltag
des ptolemäischen Jahrhunderts seines Landes; wenn er sie gar nicht kannte, mußten
ihm konkrete Details wie Zahlungs- und Ablieferungstermine, -qualitäten, -modali-
täten, -quantitäten und eigentlich so gut wie alles, was über die abstrakte Klarheit des
Grundsätzlichen hinausging, als undurchdringlicher Dschungel erscheinen, in dem
die Willkür der Verwaltung und der Pächter unangreifbar herrschte. Daß diese den
Dschungel vorsätzlich kultivierten, indem sie gerade über einschlägige und für sie
unbequeme diagrˇmmata Informationen zurückhielten, scheint der König in den zer-

64 Rev.Laws, Kol. 39: s‹samon kaÏ krfitvna timá« tá« ãn tâi diagrˇmmati gegrammwnh«, vgl.
Kol. 53, wo dieses diˇgramma als ãkteùÍn eå« tÌ kź öto« bezeichnet ist, sowie Kol. 55.

65 Rev.Laws, Kol. 45: toÜ diagrafwnto« sparánai shsˇmoy; gevrgoÏ ãsparkfite« tÌ pláùo«
tÌ diagrafwn.

66 P.Tebt. 703, Z. 174ff.: ¬na t@ ünia mÎ ple›ono« pvlátai tân diagegrammwnvn timân. Die
einschlägige diˇgramma-Passage ist Rev.Laws, Kol. 40 zitiert.

67 Rev.Laws, Kol. 103; P.Tebt. 703, Z. 87ff.
68 P.Tebt. 703, Z. 80ff.
69 P.Tebt. 703, Z. 128ff., vgl. das sitologikÌn diˇgramma und diˇgramma tÌ perÏ tân sitikân

ãkke›menon von P.Col.Zen. 54, 12ff.; 49ff.
70 UPZ 112, Kol. 8.
71 Am Anm. 29 a.O. Z. 6f.; 29ff.
72 Es ist nicht Bencivennis Schuld, daß auch ihre Beschreibung von Form und Stil nicht

über «un testo, a volte suddiviso o ripartibile in paragrafi, senza locuzioni caratterizanti o for-
mule specifiche, con predilezione per le forme verbali tipiche delle leggi» hinauskommt (am
Anm. 61 a.O. 116f.).
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störten Zeilen gerügt zu haben, mit denen unser Text, die diagrˇmmata hier (Z. 2) al-
lein thematisierend, einsetzt.

Difirùvma, als Wort wiederum zunächst unspezifisch, scheint von der ptolemäi-
schen Administration als Terminus technicus für die Ausschreibung staatlicher
Pachten verwendet worden zu sein. Darin konnte zum Ausdruck kommen, daß der
Neuvergabe jeweils auf Grund geänderter Rechtslage und gewandelter faktischer Be-
dingungen aktualisierte Konditionen zugrunde lagen. Im Abschnitt über das Öl-
monopol enthalten die ‹Revenue Laws› unter der Überschrift difirùvma toÜ nfimoy ãpÏ
tái ãlaikái zwei Fassungen des Pachtangebots für zwei Jahre ab Gorpiaios 259. Sein
Text beginnt danach mit pvloÜmen tÎn ãlaikÎn ktl., wozu man sich mit der Com-
munis opinio als unausgesprochenes Subjekt den König selbst denken kann, und
verliert sich anschließend sogleich in Details, die die Gesamtproblematik des Mono-
pols so wenig abdecken wie die anschließende Anbauflächenliste sämtliche dem Mo-
nopol zugehörigen Ölfrüchte berücksichtigt.73 Mit den vorausgehenden 18 Kolumnen
mit Auszügen aus einschlägigen Vorschriften zeigen die ‹Revenue Laws› selbst, daß
das aktuelle difirùvma für sich allein nicht die gesamten Rechtsgrundlagen einer
Staatspacht dokumentierte. Ein vollständigeres Exemplar einer Abgabenverpachtung
hat sich in dem schon mehrfach herangezogenen Papyrus UPZ 112, ebenfalls mit
pvloÜmen ktl. stilisiert, erhalten. Der Text74 trägt diesmal keine Überschrift, gibt sich
aber durch Anknüpfung an und Absetzung gegen die Konditionen der ablaufenden
Pachtperiode75 ebenfalls als difirùvma, als Aktualisierung von dabei nicht zur Gänze
obsolet werdenden Vorgängerausschreibungen und gegebenenfalls -diorùØmata, zu
erkennen.76

Weiter brauchen wir nicht in die Welt der Papyri einzudringen, um eine Ahnung
von der Vielzahl großer leykØmata zu bekommen, die nötig gewesen sein muß, um

73 Rev.Laws, Kol. 57–72. Daß die Anbauflächenliste «n’est que la mise à jour d’une liste géné-
rale des cultures oléagineuses», hat Préaux, am Anm. 47 a.O. 66 hervorgehoben.

74 Daß zum einschlägigen Vorschriftendossier das in seiner Kol. 8 zitierte diˇgramma gehörte,
war schon zu besprechen. Bei der Einlieferung der Erträge in das basilikfin waren die Vorschrif-
ten von prostˇgmata und xrhmatismo› zu beachten (Kol. 4, Z. 21ff.), die aber wohl zu den Re-
gelungen der königlichen Kasse, nicht denen der èn‹ gehörten.

75 Kol. 4, Z. 4 ff: Die Ratenzahlungstermine werden teilweise neu, teilweise ãk toÜ kat@
lfigon tân Éparxoysân mwxri toÜ a2 ötoy« geregelt. Kol. 6, Z. 15ff.: Weiterbestand der Steuer-
befreiungen, „ Òn õv« toÜ á ötoy«.

76 In den stark zerstörten Kol. 73–78 der Rev.Laws findet sich die wieder mit pvloÜmen stili-
sierte Verpachtung von Banken. Ob die Überschrift wirklich diˇ[gra]mma trapezân lautete, was
Bingen nur mit Vorbehalt aus der Erstedition übernimmt, sich in der Forschung aber weithin
von selbst zu verstehen scheint (vgl. nur Préaux, am Anm. 47 a.O. 280f.; Flore, am Anm. 51
a.O. 269; Modrzejewski, am Anm. 32 a.O. 369; R. Bogaert, in: T. Hackens – P. Mar-
chetti, Histoire économique de l’Antiquité, 1987, 56 [Trapezitica Aegyptiaca, 1984, 6f.];
ZPE 120, 1998, 169), bleibt fraglich. Es könnte sich dann um erstmalige Verpachtung einer
neuen èn‹ handeln und in der Natur des Pachtobjekts liegen, daß man hierzu als Grundlage kei-
nen nfimo« brauchte.
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die Rechtsgrundlagen der ptolemäischen Staatspachten in Lykien so vollständig zu
dokumentieren, wie es sich der königliche Briefschreiber vorstellte. Wie selbstver-
ständlich erwartete er dabei vom lykischen Jedermann ein beträchtliches Ausmaß an
Griechischkenntnissen, Lesekompetenz, Textverarbeitungskapazität und administra-
tiv-juristischem Vorstellungsvermögen. Ob dieser das alles womöglich auch noch
unter den erschwerten Bedingungen einer Streßsituation aufbringen konnte, wenn er
sich aus diesen, doch gerade dazu und für ihn bestimmten Tafeln Einsicht in seine Ab-
gabenpflichten und deren Grenzen verschaffen wollte?77 Die Materie war schließlich
nicht nur grundsätzlich komplex und in sich wohl kaum widerspruchsfrei, sondern
sie war wegen der eher genetischen als systematischen Organisation ihrer Dokumen-
tation auch noch wenig benutzerfreundlich dargeboten.78

Die Publikation der Bestimmungen über die Abgaben an dem Platz ihres Einzugs
scheint zu den administrativen Prinzipien des Ptolemaios II. gehört zu haben. Die
Auflage an die Pächter von Abgaben eines ãmpfirion, Pachtgesetz und Zusatzbestim-
mungen ãn tâi telvn›vi vorzuhalten, haben wir schon erwähnt.79 Der leichteren
Zugänglichkeit der Materie sollte hier die Ergänzung der griechischen Version
durch eine demotische Übersetzung dienen.80 Sehr loyal ist die Administration den
Idealen ihres Königs nicht nur in Lykien, sondern auch in Ägypten nicht immer
gefolgt: Ob man die auf P.Hibeh 29 a erhaltenen Reste einer Verordnung aus der
Zeit des Ptolemaios II. mit Wilcken als nfimo« telvnikfi« bezeichnen darf,81 sei
dahingestellt, und worum es sich bei den dort behandelten twlh im Zusammen-
hang mit Sklaven, $ndrˇpoda, genau handelte, ist in der Forschung umstritten.82

Auch über die Époùwsei«, deren Aufzeichnung in der Schlußpartie des Fragments
dem grammateŒ« tân $goranfimvn, dem $ntigrafe÷« und dem telØnh« auf-
getragen wird, ist Klarheit nicht zu gewinnen.83 Von diesen als eine andere Urkun-
denkategorie deutlich abgesetzt84 sind die leider wieder nicht ganz erhaltenen

77 Mit ãfor»n tâi boylomwnvi ist der Zweck des Aushangs im ganz anderen Kontext eines
Schiedsgerichtsvertrages zwischen Temnos und Klazomenai formuliert: P. Herrmann,
IstMitt 29, 1979, 253 Z. 6ff. mit den Parallelen im Kommentar 264.

78 Wer drei Jahrhunderte später in Ephesos vor der Inschrift mit der Lex portorii Asiae stand
(M. Cottier u.a. [ed.], The Customs Law of Asia, 2008), muß beim Umgang mit dem ebenfalls
genetisch-kumulativen Dokument vergleichsweise leichtes Spiel gehabt haben.

79 O. Anm. 60.
80 Rev.Laws, Kol. 9f.: grˇcante« grˇmmasin YllhnikoÖ« te kaÏ ãgxvr›oi«.
81 Vgl. die Überschrift zu W.Chrest. 259.
82 Für alle diese hier nicht relevanten Probleme sei auf das Literaturreferat im Kommentar

von Scholl zur Neuedition des Textes in seinem Corpus der ptolemäischen Sklaventexte
(o. Anm. 29) N. 6 verwiesen.

83 Wenn Scholl «diese Grundsätze» übersetzt, sich im Kommentar aber für «aktuelle und
ständig zu aktualisierende Listen» entscheidet, widerspricht er sich im Gefolge widersprüch-
licher Forschungspositionen selbst.

84 Diese verständnisentscheidende Kleinigkeit ist bei Scholl übersehen.
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--grammat--,85 deren Publikation, diesmal ausdrücklich «mit großen Buchstaben»,
außen an dem für den Einzug des twlo« vorgesehenen $goranfimion zur Aufgabe
allein des telØnh« erklärt ist.86 Er soll dafür wie seine lykischen Kollegen eine ge-
weißte Holztafel, le÷kvma, verwenden und diese jeden Tag neu vor das Lokal stel-
len. Die Formulierungen der Inschrift aus Limyra und des Papyrus aus al Hiba –
Ankyronopolis am Südende von Unterägypten sind so parallel, daß man geradezu an
gemeinsame und zeitnahe Herkunft aus derselben Kanzlei denken möchte. Mit der
Androhung einer Geldstrafe für jeden Tag ohne Ausstellung des le÷kvma ist in dem
Papyrustext dann in der direkten Konfrontation mit dem freien Unternehmer, der
ein telØnh« ja war, ein anderes Druckmittel gewählt als in der Inschrift, wo sich der
König für die Einhaltung seiner Vorschrift auf seine örtlichen Funktionäre verließ.87

4. Logeyt‹ria und Steuererhebungspersonal in Lykien

Der Ort der Veröffentlichung ist in dem Schreiben aus Limyra mit prÌ tân lo-
geythr›vn angegeben, eine Überraschung, denn logeyt‹ria kennen wir bisher nur
aus Ägypten, und wenn sie jetzt im ptolemäischen Lykien auftauchen, steht dahinter
vermutlich die Übertragung nicht nur der Bezeichnung eines Amtslokals, sondern
auch der ein solches Lokal benötigenden administrativen Strukturen und Praktiken
aus dem Kernland in die Provinz. In Ägypten sind die logeyt‹ria als eine Art von
nachgeordneten Spezialabteilungen oder Filialen der basilikaÏ trˇpezai88 in den Me-
tropolen wie auch verschiedenen Dörfern der Gaue vor allem durch Quittungen über
die Zahlung von Geldsteuern bezeugt.89 Dadurch erweisen sich die logeyt‹ria, ihrem

85 A. Wilhelms Herstellung tÌ [diˇ]gramma t[fide] (Beiträge zur griechischen Inschriften-
kunde, 1909, 247) – auch an prfigramma ließe sich denken – hat Wilcken zwar, pace Scholl,
nicht übernommen, sie ist aber zweifellos der attraktivste der zur Stelle gemachten Vorschläge.
Der Text wäre in der Folge kein «nfimo«».

86 Ô dÍ telØnh« to----grammat--- grˇca« eå« le÷kvma megˇloi« grˇmmasin ãktiùwtv prÌ
toÜ $goranom›oy Ykˇsth« Łmwra«.

87 Das Thema blieb bekanntlich über Jahrhunderte virulent. Nero hat es als erstes Motiv
seiner Steuerreformen von 58 wieder aufgegriffen (Tac. ann. 13, 50f.: … leges cuiusque publici
occultae ad id tempus proscriberentur … mit D. Rathbone, am Anm. 78 a.O. 260f.; 270–275)
und den telânai der Abgaben Lykiens die Publikation des einschlägigen nfimo« vor jeder Zoll-
station ãn p›naki leleykvmwn8 unter Androhung schwerer Strafen, zusätzlich auch solcher
gegen ‹kooperationsbereite› städtische Funktionsträger, auferlegt: B. Takmer, Gephyra 4, 2007,
178–181.

88 Die interne Hierarchie wird in dem Eid besonders deutlich, mit dem unter Ptolemaios III.
der Geschäftsführer eines dörflichen logeyt‹rion beim Amtsantritt dem trapez›th« der könig-
lichen Bank in der Metropole korrekte Geschäftsführung zusicherte (SB 5680 [P.FouadCrawford
3+4]). In einer ‹Bankerkarriere› scheint es auch den Aufstieg von der Leitung eines logeyt‹rion
zu der einer basilikÎ trˇpeza gegeben zu haben (G. Casanova, Aegyptus 68, 1988, 13–18).

89 Das Wesentliche findet sich schon bei Wilcken, Griechische Ostraka, 1899, 556f., danach
besonders Préaux, am Anm. 47 a.O. 286f.; 292. Bogaerts zuerst 1987 in ZPE 68 und 69 er-
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Namen entsprechend, als Finanzkassen. Das Bestehen der logeyt‹ria ist in den ‹Re-
venue Laws› (Kol. 11) schon vorausgesetzt, und spätestens in den 160er Jahren ver-
schwinden sie wieder aus der papyrologischen Dokumentation,90 vermutlich weil sich
die Annahme von Steuerzahlungen auch unmittelbar von den königlichen Banken er-
ledigen ließ, an die sie ohnehin von den logeyt‹ria weiterflossen. Zu einer vollkom-
menen Emanzipation von diesen hatten es die logeyt‹ria ohnehin nicht gebracht. Im
Detail bleibt hier schon für Ägypten vieles fragmentarisch und unklar. In Lykien wa-
ren auch für den Verfasser unseres Briefes die Poleis die selbstverständlichen Einhei-
ten, in die sich das Land politisch, administrativ und fiskal gliederte. Vielleicht hatte
jede von ihnen ihr logeyt‹rion im städtischen Zentrum, dazu womöglich noch das
eine oder andere im Hafen und in der Chora. Darüber läßt sich nichts sagen, wohl
aber feststellen, daß Ptolemaios II. – an ihn denkt man hier wohl doch in erster Linie –
sein nicht sehr langlebiges Finanzkassenexperiment einheitlich, wie es scheint, in sei-
nem ganzen Reich eingeführt hat.

Eine Einschränkung muß man allerdings sogleich machen: Die für Ägypten be-
schriebene Zugehörigkeit zur / Ausdifferenzierung aus der Organisation der basilikÎ
trˇpeza können wir für die logeyt‹ria in Lykien nicht beobachten, weil uns schon
wieder unsere Dokumentation im Stich läßt. Ersatz in Karien zu suchen, liegt nahe, ist
aber ein methodisches Problem; in einem in diesem Kontext interessanten Dossier
von Anfang 257 aus der Zenonkorrespondenz geht es um ein ganzes Bündel von Ge-
schäften, die in Halikarnass von den Funktionären des Ptolemaios II. bemerkenswert
eigenmächtig mit den noch dort befindlichen königlichen Steuergeldern betrieben
wurden, sich aber nicht mehr in allen Details entwirren lassen.91 Von dem eingesetz-
ten Kapital waren 3000 Drs. als Ç stwfano« tâi basileÖ von den städtischen tam›ai von
Halikarnass aufgebracht, eingezahlt und von Apollonios, nach allgemeiner Ansicht
dem Dioiketen, Mitte März 258 quittiert worden.92 Daß das Kranzgeld für den König

schienene Untersuchung über die Banken im ptolemäischen Arsinoites werden hier nach dem
Abdruck in Trapezitica Aegyptiaca (o. Anm. 76) zitiert, zu den logeyt‹ria vor allem 291–293;
315–317; 344–359. Danach vgl. noch R. Duttenhöfers Kommentar zu P.Heid. VI 373 von
1994; Bogaert, ZPE 120, 1998, 167; AncSoc 29, 1998/9, 49–77; 118–122; Clarysse – Thomp-
son, am Anm. 47 a.O. I, 273; II, 76–78; C. A. La’ada, CPR XXVIII, 2008, N. 1 mit dem Kom-
mentar.

90 Bogaert rechnete in den Trapezitica Aegyptiaca (a.O. 316f.) mit dem Auslaufen «vers 175
environ», P.Hels. 24 könnte noch ein gutes Jahrzehnt später sein, und entsprechend ist Bo-
gaert, ZPE 120 a.O., mit dem Ende heruntergegangen.

91 PCZ 59036 mit Préaux, am Anm. 47 a.O. 294f. und Bagnall, CE 46, 1971, 356–362; am
Anm. 54 a.O. 95f.

92 Es scheint sich um eine Sonderabgabe gehandelt zu haben, die die Stadt als Pauschal-
summe abzuliefern hatte (Préaux, a.O. 415f.; Bagnall, am Anm. 54 a.O. 227f.) und die in
ihrer vollen Höhe zunächst für das Darlehen verwendet wurde. Nach dessen Rückforderung im
Januar 257 ist das Geld dann mit reichlich einjähriger Verspätung Ende April 257 beim Dioike-
ten in Ägypten angekommen (PCZ 59058).
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von den Stadtkämmerern in die Bank des Sopolis eingezahlt wurde,93 steht nicht in
dem Papyrus, ist aber anzunehmen, weil sie es war, die es gleich vor Ort als Darlehen
wieder auszahlte. Weisung hatte sie dazu von Apollodotos bekommen, der damals im
Rahmen einer hohen, aber leider nicht benannten Funktion in der königlichen Fi-
nanzverwaltung in Karien tätig war.94 Als ein zweites Darlehen vermittelte Apollodo-
tos an dieselbe Adresse 2000 Drs. Sie waren nur ein Teilbetrag der åatrikˇ-Steuer und
hätten eigentlich nach Alexandreia an eine leider wieder nirgends benannte Zentral-
kasse unter der Leitung eines Medeios überwiesen werden müssen. In Karien war das
Geld zunächst an Straton, Ç ãn ]likarnassâi gazof÷laj, gegangen und schon bei
diesem von Apollodotos für sein Darlehen umgelenkt worden. Der Titel Stratons ist
im gesamten Bereich der ptolemäischen Administration singulär; warum er hier auf-
taucht, ist ein Rätsel, und wie die Strukturen der Steuerverwaltung aussahen, in deren
Kontext die von Straton geleitete gˇza funktionierte, ebenfalls. Unsere Quellen erlau-
ben es weder, ein solches ‹Schatzhaus› auch für Lykien anzunehmen, noch logeyt‹ria
auch für Karien. Daß eine basilikÎ trˇpeza die königlichen Kassen im ptolemäi-
schen Lykien zusammenfaßte und ihr Gegenstück in Karien, womöglich auch sie
selbst in Lykien, in lokaler Tradition gˇza hieß, ist leider also nur eine hypothetische
Lösungsmöglichkeit.

Daß die logeyt‹ria für den Aushang der gesetzlichen Regelungen gewählt wurden,
stellt die èna› unseres Briefes jedenfalls in den Zusammenhang von Steuern, die nicht
in Naturalien,95 sondern in Geld zu entrichten waren. Deren Erhebung lag nach den
Kol. 9–13 der ‹Revenue Laws› in den Händen eines Stabs von pragmateyfimenoi perÏ
tÎn èn‹n, zu dem logeyta› und deren Helfer (Éphrwtai) sowie Beurkundungs- (sym-
bolof÷lake«) und Sicherheitspersonal (ein öfodo«) gehörten.96 Die Zusammenset-

93 «Il va de soi que Sôpolis était un banquier royal», urteilt Bogaert, ZPE 120, 1998, 202,
woran nach dem Text aber Zweifel möglich sind. Der etwa gleichzeitig ebenfalls in Halikarnass
(?) tätige Iason Ç trapez›th« von PCZ 59037 ist für Bogaert a.O. ebenso selbstverständlich
«banquier royal».

94 Einer Sonderregelung für den Einzelfall bedurfte auch die Einzahlung der 1000 Statere für
den Kranz, den die Nesioten Ptolemaios II. bald nach seiner Thronbesteigung durch eine Ge-
sandtschaft zu überbringen beabsichtigten. Die Entscheidung war hier dem Nesiarchen Bakchon
vorbehalten: tÌ dÍ eå« tÌn stwfanon $rg÷rion … eåsenegkeÖn t@« pfilei« … kaÏ doÜnai ìi ©m
Bˇkxvn $pode›jhi (SIG3 390 mit der von H. Hauben, AncSoc 34, 2004, 38–42 gegen R. A. Haz-
zard, Imagination of a Monarchy – Studies in Ptolemaic Propaganda, 2000, 47–58 verteidigten
Frühdatierung).

95 Daß zum Instrumentarium der wirtschaftlichen Ausbeutung Lykiens durch die Ptolemäer
auch Naturalsteuern gehörten, wissen wir aus TAM II 1 für Telmessos (Wörrle, Chiron 8,
1978, 223–225; Domingo Gygax, am Anm. 55 a.O. 143–199) und einem vermutlich erst
nachptolemäischen Königsbrieffragment für eine dörfliche Siedlung in der Region (Wörrle,
Chiron 9, 1979, 83–111 [SEG 29, 1516] mit den Überlegungen von J. u. L. Robert, BE 1980, 484,
in: REG 93, 455–458).

96 Zu der o. Anm. 47 genannten Literatur vgl. noch besonders G. M. Harper jr., Aegyptus 14,
1934, 49–64.
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zung des Stabes wurde für jede èn‹ zwischen oåkonfimo« und Pächter ausgehandelt
und in einer gemeinsam erstellten Personenliste festgehalten, die Entlohnung erfolgte
durch Vorwegabzug vom Ertrag der Pacht und war durch Gesetz geregelt. Es mag viel-
leicht anachronistisch sein, dabei von Staatsbediensteten zu sprechen,97 aber jedenfalls
handelte es sich nicht um Personal des Pächters, sondern der èn‹. Es war für diese,
nicht für den Pächter, tätig, und seine Aktivitäten standen unter enger Kontrolle so-
wohl des Pächters als auch des oåkonfimo«, dessen besondere Verantwortung für das
Personal überall sichtbar wird, unter anderem auch darin, daß er Leute, die sich in der
Steuereintreibung zu schaffen machten, ohne auf der Liste zu stehen, festzunehmen
und dem König zur Aburteilung zu überstellen hatte.98 Es war dieser Mitarbeiterstab,
der direkt mit den Steuerpflichtigen zu tun hatte, und es erklärt sich damit, daß bei
der schon erwähnten Hafenabgabe die logeyta› dazu verpflichtet wurden, nfimo« und
eventuelle progrˇmmata zeitnah zum Laufzeitbeginn des Pachtvertrags auszuhän-
gen.99 Das dafür vorgesehene Gebäude ist in diesem Fall allerdings als telØnion be-
zeichnet, und das erinnert uns daran, wie fragmentarisch unsere Kenntnisse des Sy-
stems im Ganzen sind. Da wir für die Einführung des Systems auch nur den Terminus
ante quem 259 der ‹Revenue Laws› haben, muß man sich außerdem mit Bingen fra-
gen,100 ob der etwas frühere P.Hibeh 29, den wir ebenfalls schon betrachtet haben,101

nicht einen vorausgehenden Zustand spiegelt, in dem der Steuereinzug noch in den
Händen der telânai selbst lag. Der Zeitrahmen für das Schreiben aus Limyra beginnt
schon 276/5, und es betrifft nicht die ägyptische Chora. Bei der Frage nach den eigent-
lichen Übeltätern darf man deshalb die Steuerpächter nicht leichthin ausschließen.
Vom Schlußteil der Kol. 11 der ‹Revenue Laws› fehlt leider die linke Zeilenhälfte, so
daß der Zusammenhang, der dort zwischen dem logeyt‹rion und den logeyta› mit
ihren Éphrwtai hergestellt war, unklar bleibt.102 Er bestand aber zweifellos103 und
spricht dafür, daß das von Ptolemaios II. erdachte und auf mehrfache gegenseitige
Kontrolle aller Beteiligten hinauslaufende Steuereintreibungssystem der ‹Revenue
Laws› auch im ptolemäischen Lykien galt und es in unserem Schreiben wahrscheinlich

97 «Government employees» nennt sie Harper, a.O. 53, «employés d’État» Préaux, am
Anm. 75 a.O. 456, für Wilcken waren es in den Ostraka (o. Anm. 89, 556f.) wohl richtiger «bei
der Einzelpacht anzustellende logeyta›».

98 Rev.Laws, Kol 12. Der oåkonfimo« stand hierbei, wie auch sonst, seinerseits wieder unter der
Kontrolle seines $ntigrafe÷«. Daß das System noch viel komplexer war, als es im Text dargestellt
ist, sei wenigstens in der Anmerkung eingestanden.

99 O. Anm. 60.
100 Am Anm. 48 a.O. 14.
101 O. Anm. 81f.
102 Möglicherweise ist die Rede von einer im logeyt‹rion vorzuhaltenden Liste, die vor dem

Mitarbeiterstab der èn‹ auch noch den Generalpächter, seine Gesellschafter und die Bürgen ent-
hielt.

103 In Wilckens Ostraka ist am Anm. 97 a.O. das logeyt‹rion einfach das «Amtslocal» der
logeyta›. Das ist vielleicht ein weiterer Anachronismus, aber daß die logeyta› dazu da waren,
dem logeyt‹rion zuzuarbeiten, ist gewiß.
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um Verfehlungen von dort für die eigentliche Erhebung von Steuern im Dienst der
èna› tätige logeyta› ging,104 während die Pächter die Einkünfte des Königs in Lykien
ebenfalls in erster Linie vorzufinanzieren und zu garantieren hatten. Das Geld selbst
bekam meist gleich der trapez›th« im logeyt‹rion in die Hand.

5. Oåkonfimoi und die lykische Steuerpacht105

Mit dem generalisierenden Begriff èna› faßt der Brief aus Limyra in Geld zu entrich-
tende Steuern zusammen, ohne sie, jedenfalls in dem noch erhaltenen Ausschnitt, zu
spezifizieren. Ein wenig weiter hilft hier mit ergänzenden Informationen der vielzi-
tierte P.Tebt. 8.106 Von mehreren Textkolumnen, die er einst enthielt, sind nur noch die
Reste der ersten und die Zeilenanfänge der zweiten nutzbar,107 die für uns wichtige
Partie steht in der ersten und stammt wegen eines Ausblicks auf das vierte vermutlich
aus dem dritten Regierungsjahr am ehesten wohl doch erst des Ptolemaios V., also
203/2.108 Die inhaltlichen Probleme sind noch viel komplexer als die chronologischen,
weil auf dem Papyrus unter Tagesdaten unbekannter Bedeutung stichwortartige In-
haltsangaben oder Entwürfe109 von Briefen unter reichlicher Verwendung von Abkür-
zungen zusammengestellt sind, die zwar für ihre Verfasser nützliche Aide-memoires
gewesen sein mögen, uns aber vor allem Rätsel aufgeben, die hier nur in aller Kürze
angedeutet werden können. Bei der Frage nach der Herkunft des Dossiers darf man
sich einigermaßen unbedenklich der Communis opinio anschließen, wonach es aus
dem alexandrinischen Zentralbüro des Dioiketen stammt. Unter der Tageszahl 24
sind dort vier Briefnotizen zusammengestellt worden,110 die sämtlich Lykien betreffen

104 Die Beschreibung der zu sanierenden Mißstände im zerstörten Eingangsteil des Frag-
ments konzentriert sich ganz auf Fehler bei der Erhebung, während die Veranlagung, an der die
telânai beteiligt gewesen sein müssen, dort gar keine Rolle spielt.

105 Das Wirken der oåkonfimoi dürfte sich im wirtschaftlichen Leben des ptolemäischen Ly-
kien allenthalben und jederzeit mit den massiven Kontrollen und Regulierungen bemerkbar ge-
macht haben, die wir für Ägypten kennen. Die Hintergrundskizze, mit der ich das einst am
Anm. 3 a.O. 57–59 anzudeuten versucht habe, wäre zu präzisieren, kann hier aber nur durch
einen neuerlichen Hinweis auf Bagnalls Buch (am Anm. 54 a.O., besonders 224–229) ergänzt
werden. Die folgenden Überlegungen beschränken sich auf den durch das neue Dokument neu
sichtbar gewordenen Teilaspekt ihrer Aufgaben.

106 Die maßgebliche Neuedition verdanken wir Bagnall, JEA 61, 1975, 168–180 (SB 14,
11943), auf einen kleinen Fehler beim Umbruch der Z. 12–13 hat T. C. Skeat, BASP 18, 1981,
141 aufmerksam gemacht.

107 Daß die erste Kolumne vielleicht gar nicht die am frühesten geschriebene sein muß, hat
Skeat, a.O. beobachtet.

108 Von den wahrscheinlichen Alternativen hat sich Bagnall, a.O. 177–180 für die frühere,
220/19 oder 219/8 unter Ptolemaios IV., entschieden, aber E. Lanciers, ZPE 89, 1991, 73f. gute
Gründe für die spätere, 203/2 oder 202/1 und Ptolemaios V., geltend gemacht.

109 Skeat, a.O. 142.
110 Z. 15–33. Ihre Zusammengehörigkeit wird, wie wiederum Skeat, a.O. 242 beobachtet

hat, noch dadurch unterstrichen, daß sie von der Hand eines neuen Schreibers stammen.
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dürften, auch wenn das Land nur in der ersten und letzten genannt ist. Die erste Notiz
enthält nach der Feststellung des Ergebnisses der Verpachtung tân kat@ Lyk›an
$rgyrikân prosfidvn für Jahr 4111 vermutlich die Zustimmung zur künftigen Ver-
gabe zum selben Preis,112 in der zweiten sind Verluste von über 2 Tal. bei der Neuver-
gabe des diap÷lion, in der dritten Schwierigkeiten mit der jylik‹ und wohl weiteren
Gewerbesteuern konstatiert und Gegenmaßnahmen angeordnet, in der vierten geht
es um die Jahresrate, 1 Tal. und 1800 Drs., der auf 5 Jahre verpachteten kat@ Lyk›an
porfyrik‹, bevor der Text abbricht.

Die Adressaten sind nur mit ihrem Namen genannt, die ersten beiden Schreiben
waren an einen Nikostratos gerichtet, bei den letzten beiden sind die Anfänge mit den
Namen verloren.113 Es müssen vor Ort für die ptolemäische Staatspacht tätige Funk-
tionäre mit so weitreichenden Kompetenzen gewesen sein, daß ihre Identifikation als
oåkonfimoi naheliegend und unstrittig ist. Unter dem Einfluß von Wilcken und Ro-
stovtzeff unstrittig geworden ist auch, daß die Verpachtung der Abgaben aus den
ptolemäischen Außenbesitzungen zentral in Alexandreia durch den Dioiketen er-
folgte, dem die angereisten Interessenten ihre Angebote dort persönlich präsentierten.
Die Ergebnisse erfuhren die oåkonfimoi in der Provinz hinterher, verbunden mit even-
tuell nötigen Rückfragen, durch Schreiben aus der Zentrale, wie sie in Kurzfassung der
P.Tebt. 8 bewahrt hat. Daß sich die Forschung114 damit auf einen Irrweg begeben hat
und besser bei dem lange verschütteten Lösungsvorschlag von D. Cohen geblieben
wäre,115 zeigt jetzt die neue Inschrift aus Limyra.

Nach ihr sind es die vor Ort tätigen oåkonfimoi, die die Pachtausschreibungen jeweils
aktualisierten und auf der Grundlage der von ihnen verfaßten diorùØmata die am Ort
fälligen Steuern dort gegen Höchstgebot versteigerten.116 In der Freiheit, die sie dabei
hatten, sah der königliche Briefschreiber eine der Ursachen für die Mißstände, die er

111 Der Zuschlag war zu einem gegenüber früher auf 6 Tal., 1312 Drs., 4 Ob. verbesserten An-
gebot erfolgt. Daß es eine im Vergleich mit Erträgen, die in Ägypten erwirtschaftet wurden, be-
scheidene Summe war, bemerkt Préaux, am Anm. 47 a.O. 419f. mit Recht, wenngleich, von den
Naturalabgaben und Monopolen abgesehen, auch noch Pauschalbeiträge der lykischen Städte in
Geld die Rentabilität der Provinz gesteigert haben werden.

112 Das hierfür verwendete Verbum ãp>nekwnai hat Bagnall, a.O. 174 eingehend diskutiert.
113 Mit Rücksicht auf die beiden oåkonfimoi tá« xØra«, die Limyra unter Ptolemaios I. geehrt

hatte, rechnet Domingo Gygax, BASP 42, 2005, 45–50 für die vier Schreiben von P.Tebt. 8 mit
insgesamt zwei Adressaten: möglich, aber, wie die weiteren Konsequenzen, unbeweisbar.

114 Stellvertretend seien Préaux, a.O. 415–424 und Bagnall, am Anm. 106 a.O. 173 ge-
nannt, auch ich selbst habe mich am Anm. 3 a.O. 59 der allgemeinen Ansicht angeschlossen.

115 De magistratibus Aegyptiis externas Lagidarum regni provincias administrantibus, 1912,
55–63, wenigstens für Lykien zu Recht gefolgt von A. Heuss, Stadt und Herrscher des Hellenis-
mus, 1937, 121f., vgl. auch H. Bengtson, Die Strategie in der hellenistischen Zeit III, 21967,
174f. Auf dem richtigen Weg waren die Erstherausgeber des Papyrus, B. P. Grenfell – A. S.
Hunt – J. G. Smyly, ebenfalls schon gewesen, als sie in ihrer Einleitung von Referaten beim
Dioiketen eingegangener Nachrichten sprachen.

116 Wegen mwllvsin (Z. 14) kommen nur die oåkonfimoi, nicht ihre in Z. 5 mit Ém»« angespro-
chenen Vorgesetzten als Akteure in Frage.
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jetzt bekämpfen mußte. Er versuchte es damit, daß er sich selbst als Kontrolleur der
diorùØmata in die Details des Geschäftes einbrachte und sich die Entwürfe der Ange-
bote künftig vorweg zusenden ließ. Weil sein Interesse ganz auf diesen einen Punkt kon-
zentriert war, erscheint das übrige, ihm selbst und den Adressaten natürlich geläufige
Verfahren der Pachtvergabe schon wieder mit Unschärfen, die uns das Verständnis er-
schweren. Der Gesamtvorgang, der dabei in dem pauschalen t@« prosfidoy« dioikeÖn
von Z. 15 untertaucht,117 hat auch in den ‹Revenue Laws› nur unzusammenhängende
Spuren hinterlassen. Es ist das schon über ein Jahrhundert alte Verdienst von Wilcken,
das Puzzle in Analogie zu Urkunden über die Versteigerung von Steuern aus der Zeit
um 150 und Königsland aus der Zeit um 130 wieder geordnet zu haben.118 Wenn wir
von der auch nach dem Zuschlag noch eine Weile offenstehenden Möglichkeit absehen,
diesen durch ein höheres Nachgebot wieder zu Fall zu bringen, eröffnete das pro-
khr÷ssein des difirùvma den formellen Schlußakt der èn‹-Versteigerung am Ende
einer komplexen Folge von Vorverhandlungen und Vorfestlegungen. Diese hatten zu-
nächst zu dem öffentlich ausgehängten Aufgebot geführt, das das in die ‹Revenue Laws›
aufgenommene difirùvma von 259 für die Pacht des Ölmonopols mit pvloÜmen …
kat@ tÌ ökùema tÌ ãkke›menon ---119 ausdrücklich zu seiner eigenen Grundlage erklärt.
Die Dauer des Aushangs war vorgeschrieben, bei der $pfimoira für den Arsinoekult be-
trugen die ÅkanaÏ Łmwrai120 mehr als die zehn Tage, innerhalb derer die basilikoÏ gram-
mateÖ« den Kaufinteressenten ein genaues Inventar der zu besteuernden Liegenschaften
zu liefern hatten, für das sie mit Geldstrafe und verdoppelter Schadensumme hafte-
ten.121 Die potentiellen Käufer hatten sich also bereits vorher zu erkennen gegeben, ver-

117 Für die Finanzverwaltung der Städte hat Ch. Schuler das Wortfeld um dio›khsi« und
dioikeÖn untersucht (Chiron 35, 2005, 385–403). Mit dioikeÖn t@« tá« pfilev« prosfidoy« wird
SIG3 577, Z. 19ff. die umfassende Zuständigkeit der $natˇktai (vgl. L. Migeotte, Chiron 36,
2006, 382f.; W. Günther im Kommentar zu I.Milet 1026) für die Aufstellung des milesischen
Gesamthaushalts beschrieben, und der Verfasser des Ehrendekrets für Pamphilos von Apollo-
nia / Salbake (L. u. J. Robert, La Carie II, 1954, 303ff. N. 167) möchte die dortige Mißwirtschaft
der städtischen Finanzverwaltung mit tân te prosfidvn tân dhmos›vn mÎ çrùâ« dioikoymwnvn
ganz bewußt als ebenso umfassend wie ungreifbar bedrohlich hinstellen. Von dem dioikân t@«
kat@ Syr›an kaÏ Foin›khn prosfidoy« eines Papyrus von 260 (am Anm. 29 a.O.) muß unten
(Kap. 6) noch einmal die Rede sein.

118 Am Anm. 89 a.O. 525–535. Die Vergleichsurkunden hat Wilcken nach jahrelanger Be-
schäftigung in den UPZ I, 114 und den 1957 postum erschienenen UPZ II, 218–224 neu ediert.

119 Nach dem Modell von UPZ 218, Kol. 1, Z. 8f.; 219, Z. 11ff.; 221, Kol. 1, Z. 7ff. dürfte in der
Lücke die Angabe des Orts des Aushangs verloren gegangen sein.

120 UPZ 219, Z. 12.
121 Rev.Laws, Kol. 33. Die dem difirùvma für die ãlaik‹ angefügte Gauliste mit den jeweiligen

Anbauflächen (Kol. 60–72) darf mit ihrer Länge nicht darüber hinwegtäuschen, daß sie nur Ge-
samtflächen enthält. Dahinter müssen Listen mit konkreten Feldern liegen, die in der Zeit des
ökùema-Aushangs entstanden, mindestens kontrolliert und aktualisiert wurden. Zu dieser Auf-
gabe des basilikÌ« grammate÷« vgl. Oates, am Anm. 52 a.O. 62–66, der das Entstehen der Listen
erst «after the contract has been bought» annimmt und «anomalous» findet. Die Formulierung
der Rev.Laws ist unglücklich, aber gemeint muß die der Versteigerung vorausgehende Zeit sein.
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mutlich durch Bewerbungs-Épomn‹mata, die vielleicht auch schon ein Mindestangebot
bezifferten,122 und wurden von den Vertretern der königlichen Administration als Part-
ner in einen Dialog einbezogen, in dessen Verlauf sich die Bedingungen der Pacht für
beide Teile so weit präzisierten, daß der Zuschlag selbst danach zum weitgehend über-
raschungsfreien Ritual werden konnte. Ganz sind wir im Alltag des ptolemäischen Ly-
kien mit unserer Inschrift zwar noch nicht angekommen, aber daß er von ausufernder
Bürokratie einer trotzdem nicht zuverlässig funktionierenden Administration geprägt
war, macht sie deutlich. Neu, wenngleich nicht überraschend, ist die Einsicht in die
Schwerfälligkeit der Abläufe: Ihre diorùØmata für die Abgaben hatten die oåkonfimoi
schon mehr als ein Vierteljahr vor der fälligen Pachtvergabe fertig in der Schublade, und
wahrscheinlich waren sie lange vor ihrer mehr oder weniger feierlichen, aber jedenfalls
erst damit rechtsverbindlichen Verlesung in der Vergabeverhandlung für die Interessen-
ten schon als ökùema die Grundlage ihrer Bewerbung. Die ganz enge und kontinuierli-
che Kooperation zwischen den oåkonfimoi und den Pächtern, die bis zur Schlußabrech-
nung die gesamte Pachtbewirtschaftungsperiode durchzieht, hat, in Ägypten wie in
Lykien, schon lange vor der Vergabe begonnen; eine klare Grenze zwischen Staat und
Privatwirtschaft war hier nicht gezogen, für die Beteiligten wohl auch als durchgängiges
Prinzip gar nicht in Sicht.

Die Rolle, die die oåkonfimoi bei der Verpachtung der Abgaben im ptolemäischen
Lykien spielten, entspricht unseren Kenntnissen für das ägyptische Kernland: Auch
dort wurden Steuern und Monopole nicht zentral vom Dioiketen in Alexandreia, son-
dern auf der nächstniedrigeren Ebene der Verwaltungshierarchie, eben der der oå-
konfimoi, dezentral für die einzelnen Gaue vor Ort versteigert.123 Daß die Gestaltungs-
konzepte der ptolemäischen Administration reichsweit im Rahmen des Möglichen
unitaristisch waren, ist in der Forschung immer wieder hervorgehoben worden. Die
falsche Weichenstellung zur Konzession einer Ausnahme gerade für die besonders
wichtige Bewirtschaftung der Außenbesitzungen ist durch Flavius Iosephus verur-
sacht, der seiner langen Geschichte von der syrischen Steuerpacht Josefs, des Neffen
des Hohenpriesters Onias, mit vielen historisch aussehenden Details einen realisti-
schen Anstrich zu geben versuchte.124 Wie man jetzt sieht, gehört es aber eben auch
«zu den märchenhaften Zügen der Erzählung»,125 daß die Spitzenpolitiker aus der so-

122 Der Bieter von UPZ 218 hatte keinen Konkurrenten. Der erhoffte Versteigerungseffekt trat
deshalb nicht von selbst ein und eine Aufrundung seines schon im Épfimnhma gemachten Ange-
bots um 11 % erforderte Überredungskünste von seiten der Administration (mfili« oÛn pepe›ka-
men a\tÌn ktl.). Auch die anderen Bewerbungen der Serie enthalten konkrete, stets mit Éf›sta-
sùai formulierte Kaufpreisangebote.

123 Vgl. Rev.Laws, Kol. 20 mit Harper jr., am Anm. 96 a.O. 51; P.Köln VI 260 mit Thomp-
son, Atti del XXII congresso internazionale di papirologia, Firenze 23–29 agosto 1998, II, 2001,
1261–1263; UPZ 225.

124 Ant. 12, 154–186.
125 Wilcken, am Anm. 89 a.O. 518. Auch das Modell, der jüngste Jakobssohn von Gen.

37–50, hat seine große Karriere schließlich am Pharaonenhof in Ägypten gemacht.
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zialen Elite der syrischen Städte126 jedes Jahr nach Alexandreia eilten, um sich dort
vom König persönlich die Steuern ihrer Gemeinwesen verpachten zu lassen – und die-
ses Mal von Josef ausgebootet zu werden, der die Abgaben, nun plötzlich pauschal von
ganz Syrien,127 mit einer großen Geste zum doppelten Gesamtpreis übernahm. Die
«Josephslegende»128 ist die einzige ‹Quelle›, die solches behauptet; sie sollte bei künf-
tigen Bemühungen um die Erforschung der ptolemäischen Staatspacht keine Rolle
mehr spielen, weder für Syrien noch für andere Außenbesitzungen, wohin man das
syrische Phantommodell ja nur in einem zweiten Schritt transplantiert hat.129 Die vier
Abgaben aus Lykien betreffenden Schreiben des P.Tebt. 8 sind in dem neuen Licht
dann so zu verstehen, daß der Dioiket in Alexandrien, wie in solchen Schreiben üb-
lich, eingangs Nachrichten resümiert, die er aus Lykien von den dort tätigen oåkonfi-
moi erhalten hatte, und in der Fortsetzung an diese Anweisungen gibt, die ihm als Re-
aktion der Zentrale erforderlich erschienen. Angesichts ihrer Dauer könnte er damit,
wenigstens zum Teil, durchaus auch in noch laufende Vergabeverfahren eingegriffen
haben. Wenn sich der König in der neuen Inschrift die persönliche Kontrolle der ent-
scheidenden Aktenstücke, der diorùØmata, vorbehielt, muß das keineswegs bedeu-
ten, daß er sie auch immer selbst vornahm und nicht an den ‹Fachminister›, den Dioi-
keten, delegierte.

6. König und Statthalter

Zwischen dem König und den oåkonfimoi standen die Adressaten unseres Brieffrag-
ments. Es ist leicht zu sehen, daß sie in der administrativen Hierarchie des ptolemäi-
schen Staates bei aller Instabilität, die sie besonders noch im 3. Jahrhundert gehabt ha-

126 Ios. ant. 12, 169: pˇnta« $naba›nein toŒ« $pÌ tân pfilevn tân tá« Syr›a« kaÏ Foin›kh«
prØtoy« kaÏ toŒ« ¡rxonta«, sogleich mit oÅ dynatoÏ tân ãn Ykˇst> pfilei variiert.

127 Für Wilcken ist dies a.O. 521 ein «Ausnahmefall, der freilich der Legende angehört».
128 Wilcken, a.O. 517; 525.
129 Die Fehleinschätzungen der Vorgänger sind im Angesicht unseres neuen Textes leicht er-

kennbar und können hier, so interessant die Forschungsgeschichte ist, nicht systematisch analy-
siert werden. Das Richtige hat schon Cohen, am Anm. 115 a.O. 107 mit «Josephum tota in fa-
bula tam incredibilia narrare ut nihil ex iis quae ex titulis effecimus tollere possit» perfekt
formuliert. Daß ihm der scharfsinnige Heuss, die Problematik der ‹Quelle› durchaus bemer-
kend (am Anm. 115 a.O. 121f.: «Irgendetwas stimmt hier nicht» u.a.), dann doch nicht ge-
folgt ist, war eigentlich inkonsequent und kann nur mit der Autorität von Wilcken und
Rostovtzeff erklärt werden. Für den letzteren war die Erzählung zwar auch die «Josephus-
legende», aber doch historisch völlig glaubwürdig (Geschichte der Staatspacht, 1902, 31–33;
danach Studien zur Geschichte des römischen Kolonates, 1910, 278), für Wilcken hatte sich
die Skepsis der «Ostraka» ganz verflüchtigt, als er den P.Tebt. 8 als N. 2 seiner Chrestomathie
von 1912 neu präsentierte, und für Préaux ist am Anm. 47 a.O. 451 die «histoire de Joseph»
«pleine d’éléments réels». Besser konnte die Gesellschaft also gar nicht sein, in der Bagnall, am
Anm. 54 a.O. 20f. «the story of Joseph, full of romance though it may be», dennoch in allem für
bare Münze nahm.
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ben mag, den oåkonfimoi übergeordnet gewesen sein müssen, aber danach bleiben die
Versuche weiterer Präzisierung schnell im Netz sich verknüpfender Unbekannter hän-
gen. Im ägyptischen Kernland waren die oåkonfimoi in dem Gau, für den sie jeweils zu-
ständig waren, die lokalen Vertreter des Dioiketen, dem sie unterstanden. Unklar, aber
irgendwie zwischen beiden, ist die Position der Épodioikhta›,130 die Beschwerden über
Oikonomoi ebenso bekommen,131 wie sie ihrerseits vom Dioiketen schonungslose
Rügen erhalten132 können. Wenn man den für das ptolemäische Syrien der 260er Jahre
bezeugten dioikân t@« kat@ Syr›an kaÏ Foin›khn prosfidoy«133 mit Recht in einer
den ägyptischen Épodioikhta› entsprechenden Position sieht,134 kann man in Analo-
gie dazu auch mit einem regionalen Vorgesetzten dieser Art für die oåkonfimoi in Ly-
kien rechnen. Um zu der Mehrzahl von Personen zu kommen, an die unser Königs-
brieffragment gerichtet ist, braucht man aber mindestens eine weitere administrative
Funktion, für die vielleicht der Dioiket in Alexandreia, in erster Linie aber der Statt-
halter in Frage kommt, der für das ptolemäische Lykien allerdings noch immer nicht
eindeutig bezeugt ist. In Analogie zu Karien einen Strategen von Lykien anzusetzen,
ist ein plausibles, aber eben schon das zweite hypothetische Konstrukt135 bei diesen
Überlegungen. Sie dürfen aber auch gar nicht ohne weiteres davon ausgehen, daß die
in dem Fragment thematisierten Unregelmäßigkeiten bei der Steuererhebung ein auf
Lykien beschränktes Problem waren. Bei Theokrit erscheinen Pamphylien, Kilikien,
Lykien, Karien und die Kykladen als eine Art regionaler Provinzcluster,136 und nichts

130 «There is no modern study in depth of the Ptolemaic civil service», schreibt, auch für die
Épodioikhta› geltend, J. D. Thomas am Anfang eines Aufsatzes, der hier zu zitieren ist (in:
H. Maehler – V. M. Strocka [ed.], Das ptolemäische Ägypten, 1978, 187–194), danach noch
J. Hengstl, BASP 33, 1996, 111–116.

131 Z.B. PCZ 59236 von 254/3 mit Hengstl, a.O. 114f.
132 Vgl. etwa die gnadenlose Zurechtweisung, die Dorion 164 einstecken mußte (UPZ 110).
133 Am Anm. 29 a.O. Kol II.
134 Im Gefolge von H. Liebesny, Aegyptus 16, 1936, 268, etwa B.-J. Müller, am Anm. 54

a.O. 72 (mit der Einschränkung: «Über die Stellung dieses Beamten wissen wir nichts Ge-
naues.»); besonders Préaux, am Anm. 47 a.O. 422; Bagnall, am Anm. 54 a.O. 224.

135 Für drei Personen läßt sich eine Statthalterschaft im ptolemäischen Lykien erwägen, den
sonst unbekannten Aristoteles, auf den wir gleich zurückkommen, um 282, den in Tlos für mi-
litärische Erfolge gegen die Galater geehrten Neoptolemos Kraisio«, eponymer Alexanderprie-
ster von 252/1 (zu beiden vgl. Domingo Gygax, am Anm. 55 a.O. 172f., zu Neoptolemos noch
M. Adak – S. Şahin, Gephyra 1, 2004, 86f. [SEG 54, 1442]), und Tlepolemos [rtapˇtoy L÷kio«,
Alexanderpriester von 247/5, für den Lehmann am Anm. 20 a.O zu Beginn des 3. Syrischen Krie-
ges im Gefolge von Ph. Gauthier, BE 1994, 528, in: REG 107, 572, eine kumulierte Strategie von
Karien und Lykien erwägt, aber die Kombination von xanthischer Herkunft und in der Tat be-
merkenswert souveränem Auftreten gegenüber Kildara (SEG 42, 994, vgl. noch K. Buraselis, in:
K. Höghammar [ed.], The Hellenistic Polis of Kos, 2004, 17) beweist es natürlich nicht.

136 17, 86ff. mit R. Hunter, Theocritus. Encomium of Ptolemy Philadelphus, 2003, 159–167.
Für diesen Cluster kann sich Lehmann (a.O.) Tlepolemos alternativ auch als «regional erfahre-
nen Bevollmächtigten … (oder gar als Ç ãpÏ tân pragmˇtvn?) in der Zentrale in Alexandrien»
vorstellen.
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berechtigt dazu, auszuschließen, daß wir ein Rundschreiben an eine Mehrzahl von
Statthaltern und / oder Wirtschaftsbevollmächtigen in diesem größeren Raum vor
uns haben.137

Für die Frage nach der Zahl der damals in Lykien eingesetzten oåkonfimoi würde
sich der Inschrift in diesem Fall nichts mehr entnehmen lassen, aber auf dem so in
Sicht gekommenen Weg könnte man sich noch ein paar vorsichtige Schritte zu einer
etwas modifizierten Aussicht auf die ihnen übergeordneten Adressaten voranwagen.
Fünf Jahre vor dem Brief aus Limyra hatte Ptolemaios II. die Bitte der Telmesser, ihrer
Stadt die Vergabe als dvreˇ zu ersparen, mit einem extrem kurzen Brief gewähren
können, weil alle über das Grundsätzliche hinausgehenden Details in den Händen sei-
ner regionalen Repräsentanten lagen, die zeitgleich entsprechende schriftliche Anwei-
sungen bekamen: kaÏ prÌ« toŒ« perÏ Filoklán kaÏ [ristotwlhn gwgraptai.138 Phi-
lokles, seit den frühen 280er Jahren den Titel basileŒ« Sidvn›vn tragend, war damals
für Philadelphos mit Aufträgen tätig, deren Reichweite und Kompetenzgrundlage sich
mehr und mehr als die eines Generalbevollmächtigten für die ptolemäische Politik im
Ägäis- und angrenzenden nördlichen Interessensbereich herausstellen.139 Unsere epi-
graphischen Quellen lassen sie, ohne je einen Titel zu gebrauchen, immer nur punk-
tuell hervortreten, aber außer dem Inselbund, Samos und Athen sehen wir Philokles
neuerdings auch in Telmessos und zuletzt in Kaunos am Werk,140 wobei letzteres nun
auch für den äußersten Südwesten Kariens Philokles’ dort für Milet, Myndos und Ha-
likarnassos schon bekannten Einfluß141 dokumentiert. Im Bereich des Inselbundes
tritt Philokles bekanntlich mehrfach zusammen mit dem Nesiarchen Bakchon in
einer Weise auf, die bei aller Unschärfe der Zuständigkeitsabgrenzung am Vorrang des

137 Solche Rundschreiben mit langen Adressatenlisten zu Beginn sind auch schon für Ptole-
maios II. bezeugt, vgl. besonders das von 263 zur Einführung der Apomoira für den Arsinoekult
Rev.Laws, Kol. 37 (Weiteres in Lengers Kommentar zu C.Ord.Ptol. 18), aber auch schon
C.Ord.Ptol. 3.

138 Wörrle, am Anm. 95 a.O. 201–236 (SEG 28, 1224). Die Chronologie haben Hazzard,
Phoenix 41, 1987, 140–158 und E. Grzybek, Du calendrier macédonien au calendrier ptole-
maïque, 1990, 124–134 berichtigt, vgl. dazu noch Hauben, CE 67, 1992, 162–165; am Anm. 94
a.O. 35–38.

139 Nach der Publikation der Stele von Telmessos (zu Philokles dort 225–230) hat Hauben
dem «König der Sidonier» zwei grundlegende und die gesamte Forschung aufarbeitende Unter-
suchungen gewidmet (in: E. Lipiński [ed.], Studia Phoenica V. Phoenicia and the East Mediter-
ranean in the First Millennium B.C., 1987, 413–427; am Anm. 94 a.O. 27–44). Für ihn ist Philo-
kles «a plenipotentiary general with full military, administrative and diplomatic powers, a kind
of viceroy …» (Studia Phoenica V, 418–421 mit den Hinweisen auf die Vorgänger). Das Modell
für die Position, die vier Jahrzehnte später Tlepolemos im selben Raum einnahm, könnte hier
sichtbar werden.

140 I.Kaunos 82. Die Datierung des Ehrenstatuenprojekts in die Zeit nach ca. 287/6 hat W.
Messerschmidt, IstMitt 58, 2008, 419–423 geklärt.

141 IG XII 6, 95. Zum Kontext der Bemühungen des Ptolemaios II. um Rechtssicherheit in den
Städten seines Reiches vgl. etwa Gauthier, JS 1994, 165–168; A. Cassayre, La justice dans les
cités grecques, 2010, 108–114.
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Philokles vor dem auf die Statthalterschaft über die Inseln beschränkten Bakchon kei-
nen Zweifel läßt. Daß der sonst unbekannte, aber Philokles im Fall von Telmessos wie-
derum nachgeordnet an die Seite gestellte Aristoteles Statthalter Lykiens war, ist nur
ein Analogieschluß. Unmöglich ist es aber nicht, daß hinter der Mehrzahl an Adres-
saten in dem limyräischen Fragment am östlichen Ende Lykiens dieselben administra-
tiven Strukturen zu Tage treten, vielleicht sogar repräsentiert von denselben Personen,
denn im 9. Jahr des Ptolemaios II. (277/6) sind wir so nahe an den bislang spätesten
Spuren vom Wirken des Philokles,142 daß dieser damals durchaus noch sein Ober-
kommando in der Ägäisregion innegehabt haben kann. Von den vermutlich sehr
zahlreichen Briefen, die er in dieser Funktion von Ptolemaios II. bekam, wäre der
in Limyra veröffentlichte der einzige bislang im Wortlaut erhaltene. Von Telmessos
abgesehen, zeigt sich die Spur eines weiteren in der delischen Inschrift über die
Ehrungen, die Philokles dafür bekam, daß er sich für die Rückzahlung der Schulden
einsetzte, die der Inselbund beim dortigen Apollonheiligtum hatte: ƒpv« D‹lioi
kom›svntai t@ dˇneia kaùˇper Ç basileŒ« PtolemaÖo« synwtajen.143 Auch in diesem
Fall dürfte ein Königsbrief an einen höchstrangigen und sehr engen Vertrauten in der
Außen- oder Adressatenansicht als Dienstanweisung erscheinen. Als der etwas weni-
ger hochkarätige Bakchon nach Naxos Richter aus Kos holte, um sich mit ihnen
zusammen (oÅ dikastaÏ oÅ met@ Bˇkxvno«) viel länger, als erwartet, um die Wieder-
herstellung der naxischen Rechtsverhältnisse zu bemühen,144 tat er dies, synonym for-
muliert, kat@ t@ prostaxùwnta ÉpÌ toÜ basilwv« Ptolema›oy. Damit sind wir defi-
nitiv wieder bei dem prfistagma «épistolaire» angekommen, das wir o. Kap. 2 als das
typische Mittel der Kommunikation vom König zu seinen Funktionsträgern disku-
tiert haben.

Das Fehlen klarer Kompetenzabgrenzungen zwischen auch schon für sich unscharf
definierten Ressorts der Administration gilt als charakteristisch für den ptolemäi-
schen Staat. Dazu gehört auch die weitgehend freie Hand, die die Funktionäre bei der
Feststellung und Bestrafung von Verfehlungen in ihrem Zuständigkeitsbereich hatten.
Daß man hier besser gar nicht von «Sondergerichtsbarkeit» redet,145 sondern einfach
den Einsatz der Macht des Amtes für Disziplinierungsmaßnahmen sieht, hat Wolff
in seinem Buch über das Justizwesen der Ptolemäer gezeigt.146 Es entspricht diesem

142 279 ist für die drei Goldkranzweihungen in Delos der Terminus ante quem, für die Bestel-
lung von Richtern aus Milet nach Samos (IG XII 6, 95) der Terminus post quem, vgl. I. L. Mer-
ker, Historia 19, 1970, 149; Hauben, am Anm. 94 a.O. 33f. Zur Datierung von SIG3 390 eben-
falls o. Anm. 94.

143 SIG3 391 (F. Durrbach, Choix d’inscriptions de Délos, 1921, 18) mit Haubens (a.O. 43)
Resümee des Forschungsstandes und der Datierung etwa in die mittleren 280er Jahre.

144 OGI 43 mit Holleaux, BCH 18, 1894, 400–405 (am Anm. 28 a.O. 27–37); vgl. die Neu-
edition mit aktualisierter Bibliographie von C. H. Crowther, Chiron 29, 1999, 257–266.

145 E. Bernekers Buch über «Die Sondergerichtsbarkeit im griechischen Recht Ägyptens»,
1935, bleibt mit seiner Materialfülle trotzdem unverzichtbar.

146 Das Justizwesen der Ptolemäer, 1962, besonders 123–164.
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eher dynamisch-persönlichen als legalistischen Staatskonzept, wenn der König sei-
nem Wunsch nach Sanierung der Steuererhebung in Z. 7–9 des Brieffragments aus
Limyra die Forderung nach einfach nur irgendwie gravierenderen Strafen an die Seite
stellt und sich für die Konkretisierung, abgesehen natürlich von seiner persönlichen
Autorität und Machtfülle, ungeschützt wie bisher auf das Augenmaß und das Verant-
wortungsbewußtsein der Leute verläßt, die ihm ihre Unzuverlässigkeit doch gerade
eben erst bewiesen haben. Mehr als konsensuale Intuition gibt er ihnen letztendlich
auch nicht als Kriterium für die Auswahl der ‹Schlimmsten› vor, die er nach Ägypten
überführt und, jedenfalls im Prinzip, sich selbst zur Bestrafung vorgestellt sehen will.
Dahinter steht kein geordneter Instanzenzug, sondern das von Wolff gleich am An-
fang seines Buches formulierte absolutistische Konzept, wonach «dem König neben
seinen sonstigen Funktionen diejenige des höchsten Richters des Landes» zustand,
wann immer er sie wahrnehmen wollte.147 Dabei erlaubt es unsere Inschrift, Wolff
noch ein wenig zu präzisieren: In einer im Bereich von Steuern, Monopolen und
Werkverträgen angesiedelten Fallgruppe war dem König die meist mit diagignØskein
formulierte alleinige Bestrafungsbefugnis bekanntlich von vornherein reserviert.148

Den Brief, den Ptolemaios II. 259 an den Dioiketen Apollonios schrieb, um die Be-
strafung verbotswidrig in Steuersachen plädierender Advokaten zu regeln,149 hat
Wolff intuitiv davon schon etwas abgerückt. Entscheidend ist aber nicht, daß der
König hier «nur bestimmte Individuen» im Visier hat, sondern daß er den einfachen
Fällen, in denen die Bestrafung der Administration überlassen ist, die erschwerten
von Wiederholungstätern gegenüberstellt, die er dann an sich zieht. Der Einklang der
dafür gewählten Formulierung (a\tfin te prÌ« Łm»« met@ fylaká« ãpiste›late) mit
der des limyräischen Fragments ist bemerkenswert. Einen Blick in mögliche Hinter-
gründe von ãpithdeifitatoi erlaubt auch das Schreiben des Ptolemaios V. von 184/3 an
einen ãpistˇth« tân fylakitân.150 Danach sollen einfache (eåkái kaÏ $prosskwptv«)
Fälle von Denunziation von den ãpistˇtai bestraft, durch die Absicht von Unruhe-
stiftung erschwerte aber an den König abgegeben (katapwmpete prÌ« Łm»«) werden.
Es gibt keinen ‹Instanzenzug›, sondern immer setzt hier die autonome und unbe-
grenzte Strafgewalt des Königs die aus ihr nur delegierte der Funktionäre einfach fort.

147 Das Gesamtbild ist in Wolffs Kapitel «Der König als Richter», a.O. 5–18 entwickelt.
148 Die Belege finden sich bei Wolff, a.O. 5f. Zu dieser Gruppe gehört auch die Festlegung

auf den Dioiketen als alleinige Strafinstanz in UPZ 112 (vgl. o. Anm. 49; 74f.) Kol. 2, Z. 17ff.;
8, Z. 15ff. (katapostal‹sontai prÌ« tÌn dioikhtÎn met@ fylaká«).

149 C.Ord.Ptol 23, vgl. o. Anm. 21.
150 C.Ord.Ptol. 30f.
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7. Die Ausgangslage und der Rest ihrer Darstellung im Anfangsteil des Briefes

Für den königlichen Verfasser unseres Briefes besteht das Land, um das er sich Sorgen
macht, Lykien allein oder zusammen mit einem Konglomerat weiterer ptolemäischer
Besitzungen in der Region, aus Poleis. Eine polis-unabhängige gá basilik‹ wie
die xØra, die Ptolemaios II. im Gefolge seines Vaters Milet schenkte,151 oder dvrea›
von der Art, wie Telmessos zeitweise eine war, hat er, jedenfalls im aktuellen Kontext,
gar nicht im Auge. Von den Abgaben interessieren ihn nur die in Geld, nicht die in Na-
turalien geschuldeten Steuern, und diese Steuern erhebt er durch seine eigene, polis-
externe und als reichsweit mehr oder weniger einheitlich strukturiert erscheinende
Administration. Auf die alten Fragen nach etwaiger Usurpation schon vor der ptole-
mäischen Herrschaft bestehender Polissteuern, zusätzlicher Belastung der Städte mit
hinzukommenden königlichen Steuerforderungen und verbleibendem Spielraum für
städtische Steuerautonomie innerhalb des Abschöpfungssystems des Königs oder ne-
ben ihm wirft der neue Text kaum neues Licht;152 und dafür, daß die königlichen oå-
konfimoi, vielleicht über die logeyta›, auch in Lykien in so direkten Kontakt mit der
Bevölkerung traten, wie es sich für Syrien aus den Verordnungen über die Viehdekla-
ration und Sklavenregistrierung von 260 ergibt und für das ägyptische Kernland
durch zahllose Steuerquittungen dokumentiert wird, haben wir aus dem ptolemäi-
schen Lykien, vielleicht eben nur klimabedingt, kein einziges solches Papier oder
Ostrakon als Zeugen. Der Aushang des gesamten Steuerrechts am logeyt‹rion
könnte ein Indiz dafür sein: tam›ai oder andere städtische Kassenfunktionäre wären
darauf ja kaum angewiesen gewesen, aber gegen dessen Belastbarkeit spricht, minde-
stens scheinbar, daß der König nur bis auf die Ebene der Gemeinwesen hinunter-
schaut, wenn er Z. 6 die pfilei« als Nutznießer seiner filˇnùrvpa hinstellt. Sie und

151 I.Milet 123, Z. 38–40; 139 mit P. Herrmanns Ergänzungen und Aktualisierungen (Milet
VI 1, 1997, 166; 172–174). Unter den neueren Ansätzen, die Landbesitzverhältnisse in den hel-
lenistischen Königreichen in Auseinandersetzung mit der älteren Forschung begreifbar zu ma-
chen, ist L. Boffo, Dike 4, 2001, 233–255 hervorzuheben, danach noch Schuler, in: V. Chan-
kowski – F. Duyrat (ed.), Le roi et l’économie, 2004, 514–519, und Bencivenni, am Anm. 28
a.O. 166–185.

152 Ein Rest verbliebener Steuerautonomie wird für Limyra am Beginn der ptolemäischen
Herrschaft in der Verleihung von $twleia pˇntvn ìn Ł pfili« kyr›a ãst›n an die beiden oåkonfi-
moi des Ptolemaios I. sichtbar (die Inschrift, s.o. Anm. 3, haben wir mehrfach herangezogen),
unter Philadelphos zwei Jahre nach unserem Brief am anderen Ende Lykiens für Lissai in der Eh-
rung eines Rhodiers mit einer Kombination aus polite›a und $twleia (TAM II 159. Die dort
vorgeschlagene Wiederherstellung ihrer Definition mit 4pˇntvn Ç[pfis’ ©]n [eåsˇgh]i erscheint
problematisch). Das Geld für die pauschalen syntwleiai, von denen wir aus Iasos unter Ptole-
maios I. (I.Iasos 3 mit meinem Beitrag zu den Akten des Wiener Limyra-Kolloquiums [o.
Anm. 3]), in Form von Kränzen aus Kaunos und dem Inselbund (o. Anm. 92; 94) für Ptole-
maios II. und aus Kildara unter Ptolemaios III. (o. Anm. 20) erfahren, müssen die Städte wohl
durch eigene Erhebung zusammengebracht haben. Wenn Iasos damals den Besitz aller prfisodoi
tá« pfilev« behauptete, hatte es erreicht, wovon die Städte des ptolemäischen Lykien nicht ein-
mal träumen konnten.
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nicht die Menschen, aus denen sie bestehen, erscheinen in Z. 7 als (Steuer-[?])Sub-
jekte zu eåsprˇssvntai. Dazu paßt das Bild, das ein kleines Dossier aus der Zenon-
korrespondenz für 247 vom karischen Kalynda zeichnet,153 wo Befreiung von Ein-
quartierung und Naturalabgaben vom Dioiketen gewährt, aber vom oåkonfimo« im
Zusammenwirken mit der städtischen boyl‹ (und der Zustimmung des dámo«) vor
Ort umgesetzt, beim Wegfall der Voraussetzungen auch vor Ort rückgängig gemacht
wurde. Wie weit man das Detail verallgemeinern darf, bleibt fraglich, aber eine erheb-
liche und für die betroffenen Bürger durchaus auch negativ erfahrbare Rolle müssen
die Städte in allen Phasen auch der königlichen Steuererhebung gespielt haben.154 In
diesem Kontext dürfte schließlich auch die inschriftliche Publikation unseres Königs-
briefes auf einen Beschluß der limyräischen Polis, in deren Interesse sie lag, zurück-
gehen.

Die königlichen filˇnùrvpa155 bestanden im Kontext unseres Briefes darin, daß
die Aufstellung von Erhebungsregeln die steuerliche Belastung für die Betroffenen
überschaubar machte. Wie weit die filˇnùrvpa, die in den Briefen ptolemäischer
Funktionäre an Euromos und Kildara thematisiert werden,156 in der Substanz darüber
hinausgingen, läßt sich schwer einschätzen. In dem Zusammenhang, mit dem unser
Fragment einsetzt, ist, vermutlich im Kontrast zu den guten Zeiten funktionierender
Verwaltung,157 von einem Schaden die Rede, den die eigenen Leute angerichtet hatten.
Wo ihn der Verfasser oder der Informant, den er hier möglicherweise zitiert,158 loka-
lisierte, kann man nicht mehr sehen. Es kann von Nachteilen für die Monarchie die

153 PCZ 59341 b + c mit meinen Überlegungen am Anm. 95 a.O. 88.
154 Das neue Fragment aus Limyra eröffnet hier neue Möglichkeiten, alte Vorstellungen zu

hinterfragen: «There is nowhere any sign of city responsibility for taxation and thence a contri-
bution to the crown» würde man heute vielleicht nicht mehr mit Bagnall (am Anm. 54 a.O.)
formulieren; selbst für das kilikische Arsinoe stellte sich Thraseas gleich bei der Neugründung
unter Ptolemaios III. die Fähigkeit vor, Steuern kommunal zu organisieren und an den König zu
transferieren (SEG 39, 1426, ãk tân åd›vn $nalvmˇtvn ist, gegen Hengstl, ZRG 109, 1992,
492f., unproblematisch). – Für Veranlagung und Einzug der Viehsteuer in Syrien sah der Ein-
führungserlaß des Ptolemaios II. (Anm. 29, Kol. 1) die kâmai als Einheiten vor, Ähnliches
könnte sich für Lykien mit der von J. u. L. Robert vorgeschlagenen Interpretation des fragmen-
tarischen Königsbriefes ergeben, auf den o. Anm. 95 hinzuweisen war.

155 Lengers auf Erfassung der ptolemäischen ‹Philanthropie› in ihrer ganzen Breite ange-
legte Untersuchung vom Beginn der 1950er Jahre (in: Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz
I, 1952, 488–499) wäre heute gerade für die «filˇnùrvpa collectifs» (495f.) und das 3. Jh. ent-
scheidend zu ergänzen.

156 O. Anm. 20; 135.
157 Daß man nicht entscheiden kann, ob der Rückblick auf sie 277/6 oder 239/8 stattfand, re-

gistriert man an diesem Punkt natürlich noch einmal mit besonderem Bedauern.
158 Vgl. nur den Brief des Ptolemaios II. an einen Antiochos, C.Ord.Ptol. 24, den der König

damit eröffnet, daß er sein Eingreifen in Probleme der Einquartierung von Soldaten irgendwo in
Ägypten mit Nachrichten begründet, die ihm ein hinter perÏ tá« staùmodos›a« … $ko÷omen
ple›v tin@ b›an g›nesùai anonym bleibender Informant hatte zukommen lassen.
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Rede gewesen sein,159 ebenfalls gut möglich ist aber, daß auch hier schon von den
überforderten pfilei« die Rede ist, die dann Z. 6f. wiederkehren, und nicht ausge-
schlossen ist, daß der Fokus sich auf eine einzige Polis,160 Limyra, richtet, die dem
König durch eine Gesandtschaft ihre Beschwerden vorgetragen hatte. Die Mehrzahl
der Adressaten und der gerügten oåkonfimoi und die generalisierende Perspektive
der angeordneten Gegenmaßnahmen sprechen eher gegen diese Lösung, aber man
muß sie schon deswegen im Auge behalten, weil sie mit dem nur teilweise erhaltenen
prfistagma als Anhang an einen an die Stadt gerichteten, ganz verlorenen Begleitbrief
des Königs ein Standardszenarium für dessen inschriftliche Publikation ergäbe. Fra-
gen muß man sich freilich auch, ob Gesandte von Limyra es hätten wagen können, die
königliche Verwaltung bis hinauf zu dem hohen Niveau der oåkonfimoi so detailgenau
und mit der schonungslosen Härte zu kritisieren, mit der diese Eingangsanalyse zur
Sache geht.161 Dabei wird an den oåkonfimoi die Vernachlässigung ihrer Aufsichts-
pflicht mit einer Formulierung gerügt, die damals auch den Teilnehmern an der «Ze-
nonkorrespondenz» leicht in die Feder geflossen ist.162

Die eigentlichen Übeltäter, logeyta› oder telânai und logeyta›, sind leider in un-
serem Fragment nirgends konkret benannt. Für ein ihre Funktion bezeichnendes Sub-
stantiv ist auch in den Z. 1–3 kein Platz. Es muß wenig weiter oben in der verlorenen
Partie des Schreibens zu lesen gewesen sein und die Gruppe als ganze vorgestellt ha-
ben, die wir zu Beginn des Fragments vermutlich nach drei Verfehlungstypen dreige-
teilt wiederfinden. Daß den Anfang die Ignoranten machten, kann man aus dem Ge-

159 Die prˇgmata als Ganzes sind hier weniger wahrscheinlich als die königlichen prfisodoi.
Um sie vor Schaden (blˇbh tân prosfidvn) zu schützen, hat Ptolemaios II. 259 die Mitwirkung
von Advokaten, den ganzen Stand zu katablˇptonte« t@« prosfidoy« erklärend, bei Steuerpro-
zessen verboten (P.Amh. 33 [C.Ord.Ptol. 23], s.o. Anm. 149), und ein Jahr später veranlaßten
Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Geldpolitik des Königs zur Äußerung von Sorge gegen-
über dem Dioiketen Apollonios: nÜn mÍn g@r to÷tvn toio÷tvn òntvn Çrâ kaÏ t@« toÜ basilwv«
prosfidoy« blaptomwna« o\k çl›ga (PCZ 59021 [Select Papyri 409]).

160 Unter den Belegen für blˇptein tÎn pfilin u.ä. ist das Dankesdekret von Apollonia für die
Kriegshilfe Histrias (SEG 19, 468 [I.ScythMin. I 64]) aus dem frühen 2. Jh. v. Chr. besonders in-
teressant, weil es bei der Beschreibung des Schadens durch den Verlust eines fro÷rion die Stadt
und deren Finanzen verbindet: diÌ synwbainen t‹n te pfilin kaÏ t@« prosfidoy« megˇla blˇpte-
sùai. Die Nachteile, die dem kilikischen Soloi aus der Einquartierung seiner Soldaten entstan-
den, faßt Ptolemaios IV. mit tÎn dÍ pfilin o\ metr›v« kat@ toÜto tÌ mwro« ùl›besùai zusammen
(RC 30 [C.Ord.Ptol. 84]). Nach W. Dittenbergers (OGI 55) attraktiver Wiederherstellung
sind auch die Telmesser 240 ãn p»sin [ùlibfi]menoi (TAM II 1).

161 Die schnörkellose Klarheit, mit denen nachlässige Mitarbeiter in aller Öffentlichkeit ihre
Fehler vorgehalten bekamen, gilt als Charakteristikum der ptolemäischen Hofkanzlei. Welles
und Lenger haben das zu dem Fragment aus Soloi angemerkt und dazu auf den Brief des Pto-
lemaios II. an Antiochos (o. Anm. 145) verwiesen. Das Fragment aus Limyra paßt perfekt zu die-
sem Sprach- und Führungsstil.

162 Die einzigen, denen ãpistrof‹ und ihre Vernachlässigung geläufig war, sind sie natürlich
nicht, aber es war für sie und ihre Zeitgenossen gängiger Sprachgebrauch: vgl. die Belege bei
E. Kiessling, Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden IV 5, 1993, s.v.
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gensatz zu den gnfinte« in der Mitte schließen. Die vorgeschlagene Textherstellung
kann nur ein ganz unverbindlicher Vorschlag sein, aber für konkrete Vorwürfe reicht
der Platz, den sich der König hier genommen hat, jedenfalls nicht aus.163 Die Sünder
der zweiten Kategorie verschlimmerten die Fahrlässigkeit derer der ersten durch Vor-
satz, indem sie den Steuerpflichtigen wider besseres Wissen die Kenntnis ihrer Rechte
vorenthielten,164 für die als Quelle hier, wovon wir schon gesprochen haben, aus-
schließlich die diagrˇmmata erscheinen, weil in ihnen die für das Steuergeschäft ent-
scheidenden Präzisierungen und Ausführungsbestimmungen zu den nfimoi standen.
Daß beide zusammengehören, wird gleich in der anschließenden Variation des The-
mas, Z. 7f., klar: die Verursacher der Mißstände befinden sich außerhalb von nfimoi
und diagrˇmmata. Die Klimax der Verfehlungen gipfelt in der Verbindung von völli-
ger Willkür165 und (Amts)gewalt, wobei prˇssein in der Bedeutung des Steuerein-
zugs, den es so häufig in den ‹Revenue Laws› hat, endlich konkret den Bereich der kö-
niglichen Administration in Lykien anspricht, um dessen Sanierung sich der König in
dem Schreiben bemüht.

* * *

Der König, der dieses prfistagma geschrieben hat, ahnte vermutlich seine Schwäche:
Die freundliche Außenansicht des Wohltäters, auf die er so großen Wert legt, daß er
das Thema der filˇnùrvpa zwei Zeilen später (Z. 8) noch einmal mit t@ Éf ’ Łmân
ãpikexvrhmwna variiert, setzt eine Loyalität seiner Mitarbeiter voraus, auf die er sich
nicht verlassen kann. Er versucht, sie sich mit der konträren Innenansicht des Ober-
richters von unerbittlicher Strenge zu verschaffen. Durch ihre inschriftliche Publika-
tion reiht sich die harsche interne Dienstanweisung dann allerdings auch ihrerseits
unter die filˇnùrvpa ein: der König zeigt sich als Garant von prosákon166 und Ge-

163 Statt $ntiprˇssein könnte man sich etwa auch $ntilwgein vorstellen und wäre dann mit
Blick auf Rev.Laws, Kol. 28 vielleicht schon im Kontext von Streitigkeiten zwischen Steuerein-
treibern und Steuerpflichtigen, aber auch dies bleibt Spekulation.

164 Der zur Beseitigung des Mißstandes Z. 10ff. angeordnete Aushang war also gar keine
Neuerung, sondern die Rückkehr zu einer längst vorgeschriebenen, aber ‹in Vergessenheit gera-
tenen› Amtspraxis.

165 Zu ãpwrxesùai im Sinn von spontanem Einfall vgl. etwa Polyb. 18, 13, 1 und die von
Kiessling, Wörterbuch der griech. Papyrusurkunden IV, s.v. 2 zitierten Belege.

166 Ob der König das Wort oder ein Synonym gebraucht hat, kann man nicht sicher entschei-
den, für das damit Gemeinte aber eine kleine Auswahl aus einer umfangreichen Dokumentation
zitieren, etwa C.Ord.Ptol. 30f.; 35, wo für Ptolemaios V. und VI. korrekte Ausführung ihrer An-
weisungen durch und ihr Eingreifen in die Administration prosákon ist, oder den Brief des Pto-
lemaios II. an Milet (o. Anm. 151), der königliche Dankbarkeit für städtisches Wohlverhalten für
prosákon erklärt. Nicht anders denkt und formuliert Antiochos III., für den aufopfernde Loya-
lität von Mitarbeitern (RC 44) ebenso prosákon ist wie die eigene Förderung der Kulte (vgl. das
Nikanor-Dossier, o. Anm. 23).
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rechtigkeit, gegenüber seiner Administration und sogar gegenüber sich selbst.167 Ob
er der dadurch evozierten Wandlung von Schwäche in übermenschliche Stärke in
einem verlorenen Begleitbrief Ausdruck gegeben hat, wissen wir nicht. Auch ohne ihn
werden die ‹Untertanen› das gewollte Bild gesehen haben, und natürlich nur weil der
König sie, vermutlich von Anfang an, wünschte, konnte die Publikation erfolgen, wo-
durch die Limyräer, die Lykier oder die ganze südanatolisch-ägäische Region der pto-
lemäischen Herrschaft zu den unausgesprochenen, aber eigentlichen Adressaten die-
ses auf Außenwirkung hin konzipierten internen Dokuments wurden. Daß die
politischen Rituale die Welt nur prekär zu heilen vermochten,168 kann man vielleicht,
im epigraphischen Metier bleibend, mit der Gegenüberstellung von zwei neueren In-
schriftenfunden aus Xanthos illustrieren. Wohl 243/2 gewährte Ptolemaios III. einer
Festgesandtschaft der Stadt eine Audienz, bei der man sich, der König mit Genugtu-
ung, die Gesandten mit Dankbarkeit, über eine lange Tradition von e\erges›ai unter-
hielt, in der von Ptolemaios Soter über Philadelphos bis Euergetes filˇnùrvpa an
filˇnùrvpa gereiht worden waren und jetzt gewiß eine neue Gunst vereinbart
wurde.169 Unter dem Sohn und Nachfolger waren 40 Jahre später in Xanthos nicht nur
die Kassen leer, sondern die Verschuldung bei den eigenen Bürgern so groß, daß diese
sich ein neunjähriges Neuverschuldungsmoratorium auferlegt hatten. T@ koin@ tá«
pfilev« $sùeneÖn, mußte man den Bittstellern aus Kytenion erklären.170 Daß die Re-
paratur der dortigen Stadtmauern für die Xanthier nicht ganz oben auf der Liste ihrer
Bedürfnisse stand, darf man sich ruhig denken, aber Bousquets «courtoise hypocri-
sie»171 waren ihre Darlegungen dennoch schon deswegen nicht, weil sie sich für die
bescheidenen 500 Drs., die sie den Gesandten aus der mittelgriechischen Doris dann
doch mitgaben, zum Verstoß gegen das eigene Moratorium und zur Aufnahme schon
wieder eines neuen Darlehens entschlossen. Die 400 Drs., mit denen sie acht Jahre

167 Zu dem diesen Denkfiguren zugrundeliegenden Rechtsstaatlichkeitsideal (M. Hatzo-
poulos hat es jüngst im Makedonien Philipps V. institutionalisiert und verfestigt wiederge-
funden: CRAI 2000, 839) der ptolemäischen Monarchie verdient noch immer der ‹Klassiker›,
W. Schubarts Aufsatz in AfP 12, 1937, 1–26, besondere Beachtung.

168 Ihr anderes Gesicht zeigt sie bekanntlich 240 unter Ptolemaios III. in dem telmessischen
Ehrendekret TAM II 1 (vgl. o. Anm. 95) für Ptolemaios Lysimˇxoy, der die Stadt damals dann
doch als dvreˇ übernommen hatte: Ohne den Konsens zwischen Herrschern und Beherrschten
zu strapazieren und diplomatisches Porzellan zu zerbrechen, konnte man die bisherige steuer-
liche Ausbeutung, wenigstens pauschal, als telvnoymwnoy« sklhrâ« bezeichnen, und es war
keine bittere Ironie, sondern Anlaß zu einem Freudenfest, wenn die Rückkehr zur dekˇth kat@
tÌn nfimon dem neuen Herrn als e¾noia angerechnet wurde.

169 Bousquet, REG 99, 1986, 22–31 (SEG 36, 1218; mein Beitrag zu den Akten des Wiener
Limyra-Kolloquiums, o. Anm. 3, wird darauf zurückkommen). Der Text des Königsbriefs bricht
an der Stelle ab, wo über die neuen Bitten der xanthischen Gesandten (perÏ ìn łjioÜte t@
Épomn‹mat’ ãpwdvkan) entschieden wird.

170 Das vielbehandelte Dekret hat Bousquet am Anm. 16 a.O. 12–53 publiziert und kom-
mentiert (vgl. SEG 38, 1476 und 53, 1719, jeweils mit Hinweisen auf neuere Literatur).

171 A.O. 44f.
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später den Aufenthalt eines berühmten Rhetors remunerieren konnten,172 entlarven
die Xanthier nicht als knausrige Lügner, denn zwischen dem schwierigen Ende der
ptolemäischen Philanthropie und der Ankunft des Iliers Themistokles in Xanthos
liegt im Sommer 197 der Herrschaftswechsel in Lykien, den Antiochos III. anschei-
nend gerade den Xanthiern mit neuen filˇnùrvpa als den Anbruch besserer Zeiten
schmackhaft zu machen wußte.173

Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik
des Deutschen Archäologischen Instituts
Amalienstr. 73b
80799 München

172 J. u. L. Robert, am Anm. 15 a.O. 154ff. N. 15 B (SEG 33, 1184; Ma, am Anm. 20 a.O. 324f.
N. 23).

173 Die durch Neuzuwachs bereicherte Dokumentation hat A. Bresson, in: ders. – R. Des-
cat (ed.), Les cités d’Asie Mineure occidentale au IIe siècle a.C., 2001, 234–240 besprochen.
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Abb. 1: Limyra, Wandquader, Gesamtansicht (Abklatsch); Photo M. Wörrle

Abb. 2: Textkolumne II, Z. 12–14 Ende (Abklatsch); Photo M. Wörrle
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Abb. 3: Textkolumne II; Photo DAI Istanbul (R. Schiele)


